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Vorwort

Die Seminarreihe

Die	Landwirtschaft	und	ihre	betrieblichen	Strukturen	sind	von	ent-

scheidender	Bedeutung	für	den	erhalt	der	ländlichen	infrastruktur	

und	des	ländlichen	raumes.	Die	derzeitige	strukturelle	entwicklung	

ist	geprägt	durch	die	zunehmende	Abwanderung	der	Jugend	vom	

Land	und	einer	damit	einhergehenden	überalterung.	Die	Anzahl	

der	landwirtschaftlichen	Familienbetriebe,	die	aus	Alters-	und	

Bonitätsgründen	aufgegeben	werden	und	innerhalb	der	eigenen	

Familie	keinen	nachfolger	oder	nachfolgerin	finden,	steigt	seit	

Jahren	–	für	einen	nötigen	generationenwechsel	fehlt	manchen	Be-

trieben	schlicht	der	nachwuchs.	Demgegenüber	können	sich	immer	

mehr	junge	menschen	vorstellen,	in	die	praktische	Landwirtschaft	

einzusteigen.	Die	unterstützung	junger	menschen,	die	den	Schritt	

in	die	Landwirtschaft	wagen,	ist	vor	diesem	Hintergrund	dringend	

notwendig.	

Der	eigene	Betrieb	–	für	viele	junge	Agrarierinnen	der	inbegriff	für	

unternehmerische	Freiheit	und	die	chance,	mit	den	eigenen	ideen	

und	Vorstellungen	eine	solide	existenzgrundlage	aufzubauen.		

mit	einer	Hofübergabe,	ob	inner-	oder	außerfamiliär,	werden	die	

weichen	für	die	zukunft	gestellt.	Auf	die	Landwirtschaft	zuge-

schnittene	Beratungs-	und	informationsangebote	für	die	über-

nahme	oder	existenzgründung	sind	jedoch	rar,	so	dass	sich	dieser	

ohnehin	langwierige	Prozess	noch	zusätzlich	verzögert.

Der	Bund	der	Deutschen	Landjugend	unterstützt	junge	menschen	

bei	der	Hofnachfolge	und	existenzgründung:	mit	informationen,	

praktischem	Handwerkszeug	und	durch	die	Vernetzung	mit	gleich-

gesinnten	sowie	als	Ansprechpartner	für	Fragen	zum	thema	Hof-

nachfolge	und	existenzgründungen.	

Anne Hartmann, Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend

in	den	Jahren	2008	und	2009	wurden	bundesweite	Seminare	

zum	thema	„Hofnachfolge	und	existenzgründungen	in	der	

Landwirtschaft“	veranstaltet.	Jedes	Seminar	beleuchtete	dabei	

ausgewählte	inhaltliche	Schwerpunkte	des	übernahme-	und	

existenzgründungsprozesses	wie	z.B.	Steuern,	gestaltung	eines	

Businessplans,	Finanzierung	und	Förderung	etc.	Die	vorliegende	

Begleitbroschüre,	die	die	themen	aus	den	Seminaren	aufgreift	und	

ergänzt,	kann	in	der	Bundesgeschäftsstelle	angefordert	werden.	

gleich	das	erste	Seminar,	das	auf	dem	gut	wehlitz	in	Leipzig-

Schkeuditz	stattfand,	stand	unter	dem	motto	„ohne	moos	nix	los“	

–	es	ging	um	Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. An	zwei	

Seminartagen	diskutierten	die	teilnehmenden	gemeinsam	mit	den	

referenten	den	einsatz	von	eigen-	und	Fremdkapital,	sie	erfuhren	

einzelheiten	über	den	deutschen	Bankenmarkt	für	Landwirtinnen	

und	Landwirte,	lernten	steuerrechtliche	rahmenbedingungen	ken-

nen	und	erhielten	eine	übersicht	über	die	Förderprogramme	des	

Bundes	und	der	Landwirtschaftlichen	rentenbank.	

==> Seiten 7 BiS 19

zum	darauf	folgenden	Seminar	mit	dem	titel	„ordnung	muss	

sein“	trafen	sich	die	interessierten	in	der	Jugendbildungsstätte	

unterfranken	in	würzburg	und	befassten	sich	mit	Fragestellun-

gen	zu	Unternehmen und Organisation.	Dabei	spielten	sowohl	

die	rechtsformen	eines	landwirtschaftlichen	unternehmens	als	

auch	die	Vertragsgestaltung	bei	einer	Hofübergabe	eine	wesentli-

che	rolle.	Die	Vorstellung	einer	von	der	Landwirtschaftskammer	

nordrhein-westfalen	erstellten	checkliste	für	existenzgründungen	

sowie	der	rege	Austausch	über	generationsübergreifende	konflikte	

innerhalb	der	Familie	sorgten	für	lebhafte	Diskussionen	unter	den	

Seminarteilnehmenden.	

==> Seiten 20 BiS 31

Den	vorläufigen	Abschluss	der	Seminarreihe	bildete	die	Veran-

staltung	„Am	Anfang	steht	die	idee“	in	kassel,	in	der	die	ersten 

Schritte in die Selbstständigkeit	hinsichtlich	der	Vorbereitung	

und	Beratung	erörtert	wurden.	Dazu	gehörten	zum	einen	die	

einschätzung	der	persönlichen	Qualifikationen	und	die	Bedeutung	

eines	selbst	verfassten	Businessplanes.	zum	anderen	wurden	den	

teilnehmenden	die	Funktionsweise	von	Hofbörsen	sowie	die	Bedeu-

tung	und	Vorteile	einer	Beratung	veranschaulicht.	

==> Seiten 32 BiS 46
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finanzierungSmögLichkeiten

investitionen	in	landwirtschaftlichen	Betrieben	sind	in	der	regel	

mit	erheblichem	kapitalbedarf	verbunden.	im	wirtschaftsjahr	

2007/08	betrugen	die	Verbindlichkeiten	in	Haupterwerbsbetrieben	

im	Durchschnitt	117.734	eur/unternehmenı.	Steht	in	einem	Be-

trieb	eine	investition	an,	stellt	sich	meistens	auch	die	Frage	nach	

der	Finanzierung.	Die	Finanzierung	umfasst	alle	betrieblichen	Pro-	

zesse	zur	Bereitstellung	und	rückzahlung	der	finanziellen	mittel,	

die	für	investitionen	benötigt	werden.	Darunter	fallen	alle		

maßnahmen	von	der	Beschaffung	bis	zur	rückzahlung	finanzieller	

mittel	sowie	die	damit	verbundene	gestaltung	der	zahlungs-,		

informations-	und	Sicherungsbeziehungen	zwischen	den	Land-

wirten	und	den	Banken.	

Aus	Sicht	der	Beratung	und	der	laufenden	unternehmensfüh-

rung	sind	unterschiedliche	Finanzierungsregeln	anzuwenden,	

um	eine	optimale	kapitalstruktur,	Verschuldung	und	Liquidität	

zu	gewährleisten.	nach	der	„goldenen	Bilanzregel“	wird	Anlage-

vermögen	sowie	das	dauernd	gebundene	umlaufvermögen	durch	

eigenkapital	und	langfristiges	Fremdkapital	finanziert.	Das	restliche	

umlaufvermögen	sollte	mit	kurzfristigem	Fremdkapital	finan-

ziert	werden.	Die	„goldene	Finanzierungsregel“	besagt,	dass	die	

tilgungsdauer	des	aufgenommenen	kapitals	der	Lebensdauer	der	

kapitalanlage	(Anschaffung)	entspricht.	Folglich	wird	für	langfris-

tige	kapitalbindung	langfristiges	geld	und	für	kurzfristige	kapital-

bindung	kurzfristiges	geld	eingeplant.		

wird	im	landwirtschaftlichen	unternehmen	eine	rentable	groß-

investition	(z.B.	Schweine-/	milchviehstall	bzw.	in	eine	getreide-	

lagerung)	angedacht,	ist	anders	als	bei	einer	maschinenfinan-

zierung	eines	Schleppers	bzw.	mähdreschers	eine	belastbare	

gewinn-	und	Finanzvorausschau	unabdingbar,	um	die	kreditgestal-

tung	vornehmen	zu	können	und	den	kaufpreis	zu	werten.	wichtig	

ist,	am	Anfang	mit	genügend	eigenkapital	zu	starten.	Die	beson-

dere	rolle	des	Leverage-effekts,	das	heißt	die	Hebelwirkung	des	

Fremdkapitals	auf	die	rentabilität	des	eigenkapitals	zu	übertragen,	

sollte	zur	Stabilität	im	unternehmen	und	der	risikosicherung	

abgewogen	werden.	Durch	die	rechtzeitigen	Verhandlungen	mit	

der	Hausbank	ist	es	realisierbar,	konditionen	und	Leistungen	

verschiedener	geldinstitute	zu	vergleichen.	Durch	mangelhafte	

Vorbereitung	auf	die	gespräche	mit	geldgebern	und	die	verspätete	

Beantragung	öffentlicher	Finanzierungshilfen	werden	Potentiale	

verschenkt.	

ı	Agrarbericht	2007/08

Johannes Trittel, Hanse Agro Unternehmensberatung GmbH
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Die	erstellung	eines	sachgemäßen	Betriebsentwicklungsplans	hilft,	

den	Betriebsmittelbedarf	abzuschätzen	und	fi	nanzielle	überbelas-

tungen	durch	zu	hohen	kapitaldienst	vorherzusehen.	gravierend	

ist,	am	Anfang	keine	ersatzinvestitionen	zu	berücksichtigen,	die	

zu	einer	überschreitung	des	Finanzbudgets	führen.	Aufgrund	der	

schwankenden	Preise	ist	die	Verhandlung	eines	kontokorrentkre-

dites	zusätzlich	zur	investitions-	und	Betriebsmittelfi	nanzierung	

immanent	wichtig,	um	ausbleibende	umsätze	abzufangen.	

im	Bereich	der	re-investitionen	bei	maschinen	sollten	die	er-

forderlichen	Finanzmittel	aufgrund	der	Abschreibung	als	Liquidität	

zur	Verfügung	stehen	(innenfi	nanzierung).	ist	dies	nicht	möglich,	

sollte	den	ursachen	nachgegangen	werden.	Häufi	g	sind	zu	geringe	

eigenkapitalbildungen	bzw.	kostensteigerungen	der	grund.	

in	wachsenden	unternehmen	etablierten	sich	im	Bereich	der	

maschinenfi	nanzierung	seit	den	90er	Jahren	neben	der	eigenfi	nan-

zierung	auch	Bankdarlehen,	Händlerdarlehen,	mietkauf	und	vor	

allem	Leasing	(Außenfi	nanzierung).	

Bei	Betrachtung	der	verschiedenen	Finanzierungsmöglichkeiten	ist	

die	eigenfi	nanzierung	am	rentabelsten,	jedoch	mit	dem	höchs-

ten	Liquiditätsbedarf	am	Anfang	verbunden	(Abbildung	1).	Die	

bessere	rentabilität	der	Händler-	bzw.	Herstellerfi	nanzierungen	

gegenüber	Bankenfi	nanzierungen	liegt	häufi	g	an	den	geringeren	

zinskonditionen.	Bei	aggressiver	Verkaufspolitik	einiger	Hersteller	

wurden	in	der	Vergangenheit	zinsen	weit	unter	3	Prozentpunkten	

im	Vergleich	zu	Banken	vorgefunden.	ein	genauer	Vergleich	ist	

lohnend.	Aufgrund	des	höheren	risikos	für	den	Verkäufer	und	den	

höheren	Verwaltungskosten	bei	mietkauf	und	Leasing	(Bilanzierung	

der	maschine	nicht	beim	Landwirt)	liegt	die	rentabilität	unter	der	

vorhergehenden	Varianten.	Der	anfängliche	Liquiditätsbedarf	liegt	

unter	der	eigenfi	nanzierung	und	der	Händlerfi	nanzierung.	Die	wahl	

der	Finanzierungsform	hängt	in	der	Praxis	auch	von	bestehenden	

Verträgen	(Pachtverträgen,	Bewirtschaftungsverträgen	etc.)	ab.	

Bei	kurzfristiger	Planungssicherheit	ist	das	risiko	der	Veräußerung	

bei	der	eigenfi	nanzierung	der	jährlichen	Planungssicherheit	einer	

Leasingrate	abzuwägen.	So	gesehen	ist	eine	Anpassung	der	starren	

regeln	des	vorhergesehenen	Absatzes	und	der	Finanzierungsvari-

anten	auf	jedes	einzelne	unternehmen	nötig,	um	den	Praxisbezug	

herzustellen.	

ein	entscheidendes	thema	bei	kreditverhandlungen	mit	der	Bank	

ist	die	bankübliche	Absicherung	der	kredite.	Dafür	verlangen	die	

Banken	üblicherweise	kreditsicherheiten.	Banken	setzen	strenge	

maßstäbe	an	den	wert	der	gebotenen	Sicherheiten,	weil	die	

kreditsicherheiten	für	die	Bank	so	beschaffen	sein	müssen,	dass	

aus	ihrer	Verwertung	jederzeit	eine	volle	Ablösung	der	bestehen-

den	Darlehensverpfl	ichtungen	erfolgen	kann.	zur	Absicherung	

von	krediten	benötigt	der	kreditgeber	bankübliche	Sicherheiten.	

Bürgschaften,	Abtretung	von	Forderungen,	Sicherungsübereignung	

und	die	eintragung	einer	grundschuld	sind	möglich.	

nach	§	18	des	gesetzes	über	das	kreditwesen	(kwg)	sind	kredit-

institute	verpfl	ichtet,	sich	die	wirtschaftlichen	Verhältnisse	ihrer	

kreditnehmer	offenlegen	zu	lassen.	Durch	eine	Beurteilung	kann	

der	kreditgeber	die	zinskonditionen	an	das	kreditausfallrisiko	

gestalten.	neben	vorhandenen	Sicherheiten	wird	die	nachvoll-

ziehbare	unternehmensdarstellung	immer	wichtiger.	eine	zeitnahe	

Buchführung,	ein	Benchmark	des	aktuellen	wirtschaftjahres	

und	ein	Finanzplan	helfen,	rationalisierungen	durchzuführen.	

kostenführerschaft,	Produktionskompetenz	und	vorausschauendes	

Handeln	sind	Bestandteile	eines	erfolgreichen	unternehmerischen	

Landwirtes.	ein	absehbarer	Liquiditätsengpass,	der	frühzeitig	mit	

der	Bank	diskutiert	wird,	ist	häufi	g	durch	einen	überbrückungs-

kredit	gedeckt	worden.

Eigenfinanzierung Bankdarlehen Händlerdarlehen Mietkauf Leasing
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Abbildung	1:	Barwertvergleich	Finanzierungsformen

Quelle:	eigene	Berechnung		(Schlepper	180	PS	;	kaufpreis	100	teur	,	Verkaufspreis	nach	4	Jahren	50	teur)
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auf Der Suche nach Der „richtigen“ Bank

Die	deutsche	Bankenwelt	wird	in	zunehmendem	maße	von	der	glo-

balisierung	beeinflusst.	Die	entwicklung	der	informationstechnik	

macht	es	möglich,	dass	sich	auf	dem	deutschen	Bankenmarkt		

mittlerweile	fast	alle	großen	internationalen	Banken	wiederfinden.		

Die	tätigkeit	der	Banken	richtet	sich	nach	den	eigentumsverhältnis-

sen,	ertrags-	und	risikozielen	sowie	der	wettbewerbsfähigkeit	der	

Bank	in	dem	jeweiligen	kundensegment.	

Der	deutsche	Bankenmarkt	für	Landwirte	ist	von	den	internatio-

nalen	entwicklungen	noch	relativ	wenig	beeinflusst.	insgesamt	

werden	ca.	3%	sämtlicher	kredite	in	Deutschland	an	Landwirte	

vergeben.	Allerdings	ist	die	Bedeutung	der	Landwirtschaft	in	den	

letzten	Jahren	etwas	angestiegen.	Dies	lässt	sich	zum	einen	mit	der	

starken	entwicklung	in	der	deutschen	Veredelungswirtschaft	und	

zum	anderen	durch	neue	Betriebszweige	wie	z.B.	Biogas	erklären.	

Den	kreditmarkt	für	Landwirte	dominieren	die	regionalen	Banken	

der	Volks-	und	raiffeisenbanken	sowie	der	Sparkassen.	Speziali-

sierte	institute	wie	z.B.	kreditbanken	gewinnen	aber	zunehmend	

an	Bedeutung.	grund	dafür	sind	die	immer	größer	werdenden	

Herausforderungen	an	die	Banker,	die	landwirtschaftlichen	märkte	

einzuschätzen.	

Ständige	Veränderungen	in	der	Politik	wie	z.B.	Agrarreformen	und	

auch	die	zunehmenden	Preisschwankungen	rücken	auch	für	den	

Banker	bei	der	kreditentscheidung	in	den	Vordergrund.	Dabei	wird	

die	entscheidung	für	den	kredit	an	den	Landwirt	durch	schlechte	

Vorzeichen	der	Volkswirte	beeinflusst.	Die	Volkswirte	sehen	die	

Landwirtschaft	eher	als	innovationsschwach,	stark	von	Verbrau-

cherskandalen	beeinflusst	und	wenig	wettbewerbsfähig.	Dies	wird	

begleitet	von	einer	hohen	Subventionsabhängigkeit	und	zuneh-

menden	wetterextremen.	Der	Landwirt	von	heute	muss	daher	seine	

unternehmerqualitäten	im	gespräch	mit	seinem	Banker	unter	

Beweis	stellen.	Denn	nur	so	hat	er	die	chance,	seinen	Betrieb	auch	

zukünftig	auf	wettbewerbsfähigkeit	zu	trimmen.	

Argumente	für	ein	wachstum	mit	krediten	sind	eine	nachhaltig	

gute	ertragslage	und	kapitaldienstfähigkeit.	Das	heißt,	dass	der	

Landwirt	jederzeit	in	der	Lage	ist,	seinen	kreditverpflichtungen	

nachzukommen.	Dazu	gehört	die	fristgerechte	zahlung	von	zins	

und	tilgung.	Dafür	benötigt	der	Landwirt	auch	ein	ausreichendes	

maß	an	controllinginstrumenten,	um	jederzeit	einen	überblick	

über	seine	finanziellen	Verhältnisse	zu	haben.	Bei	langfristigen	

investitionen	ist	darauf	zu	achten,	dass	diese	auch	langfristig	

finanziert	werden.	So	ist	zum	Beispiel	für	den	Stallbau	ein	Darlehen	

von	20	Jahren	angemessen,	für	die	Stalleinrichtung	von	10	Jahren.	

ein	kreditantrag	bei	der	Bank	sollte	immer	langfristig	geplant	

werden.	Heutzutage	ist	es	nicht	mehr	möglich,	zu	seiner	Hausbank	

zu	gehen	und	innerhalb	von	einem	tag	seine	zusage	zu	bekommen.	

Banken	haben	heute	viele	regeln	zu	beachten,	um	die	kredit-

gewährung	vorzubereiten.	Am	Anfang	stehen	immer	das	gespräch	

mit	der	Bank	und	die	übermittlung	des	Finanzierungswunsches.	

Dazu	gehört	in	der	regel	auch	ein	Besuch	des	Bankers	auf	dem	Hof,	

damit	er	sich	einen	überblick	von	den	betrieblichen	Verhältnissen	

verschaffen	kann.	Beim	Bankgespräch	sollte	man	schon	einige	

unterlagen	bereithalten	können,	damit	der	Antrag	auch	schnell	von	

der	Bank	bearbeitet	werden	kann.	grundlage	sind	aktuelle	Jahres-

abschlüsse	der	letzten	drei	Jahre.	Dies	ist	die	mindestanforderung	

der	Bank,	unabhängig	von	der	kredithöhe	und	-art.	Die	Bank		

ist	dazu	verpflichtet,	sich	die	wirtschaftlichen	Verhältnisse	des	

Landwirtes	anhand	der	Jahresabschlussunterlagen	offenlegen	zu	

lassen.	wenn	es	aus	dem	Jahresabschluss	nicht	ersichtlich	ist,	

werden	oftmals	auch	unterlagen	zu	den	bereits	bestehenden	kre-

ditverträgen	sowie	den	Produktionsfaktoren	des	Betriebes	verlangt.	

Der	Banker	benötigt	diese	unterlagen,	um	kennzahlen	ermitteln	

zu	können.	Die	kennzahlen	werden	dann	mit	dem	ergebnis	von	

wettbewerbern	verglichen,	um	die	so	genannte	Bonität	des	Land-

wirtes	zu	ermitteln.	Die	Bonität	entspricht	einer	„Schulnote“,	die	

für	die	Höhe	der	zinszahlungen	an	die	Bank	ermittelt	wird.	ist	die	

Bonität	gut,	muss	der	Landwirt	weniger	zinsen	zahlen	als	der	im	

wettbewerb	schlechtere	Landwirt.	wenn	der	letzte	Jahresabschluss	

schon	länger	zurückliegt,	müssen	zusätzlich	die	wirtschaftlichen	

Verhältnisse	anhand	unterjähriger	zahlen	beurteilt	werden.	

Für	das	investitionsvorhaben	sind	angemessene	Planungsunter-

lagen	vorzulegen.	Dies	ist	meistens	die	vom	Berater	vorbereitete	

Planungsvorausschau	von	mindestens	drei	Jahren.	Aus	der	Pla-

Dr. Wulf-Dietmar Storm, Deutsche Kreditbank AG
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nungsrechnung	sollte	auch	die	Finanzierungsstruktur	hervorge-

hen,	damit	die	Bank	die	notwendigen	kredite	quantifizieren	und	

bereitstellen	kann.

Verfügt	der	Betrieb	über	mehrere	Betriebszweige,	ist	die	erstel-

lung	und	Vorstellung	einer	Betriebszweigabrechnung	angebracht.	

Damit	werden	die	erträge	und	kosten	dem	jeweiligen	Betriebszweig	

eindeutig	zugeordnet	und	der	Banker	kann	schneller	die	Bedeutung	

der	investition	für	die	rentabilität	des	Betriebszweiges	einordnen.	

Bei	Familienunternehmen	sind	auch	die	privaten	Vermögensver-

hältnisse	aufzuzeigen.	Dies	ist	notwendig,	da	die	Landwirtschaft	

oftmals	die	einzige	einkommensquelle	in	der	Familie	darstellt.	

werden	darüber	hinaus	noch	einkommen	z.B.	aus	der	Vermietung	

von	wohnungen	oder	aus	der	außerlandwirtschaftlichen	tätig-

keit	eines	Familienmitgliedes	erzielt,	stehen	mehr	mittel	für	den	

landwirtschaftlichen	Betrieb	zur	Verfügung.	Dies	bedeutet,	dass	

mehr	gelder	auch	in	die	investitionen	des	Betriebes	zurückfließen	

können	und	diese	damit	den	Betrieb	stärken.

Für	die	Beurteilung	des	kredites	ist	es	gegebenenfalls	auch	wichtig,	

der	Bank	bereits	vorhandene	Verträge	vorzulegen.	Hier	können	es	

z.B.	feste	Lieferbeziehungen	zum	Ferkelerzeuger	sein,	die	Verträge	

mit	anderen	Landwirten	für	Silomaislieferung	bei	der	Biogasanla-

ge	oder	Verträge	mit	einer	Stärkefabrik.	

Der	kreditantrag	wird	abgerundet	durch	grundbuchauszüge,	Fotos	

des	bestehenden	Betriebes	und	die	notwendigen	öffentlichen	ge-

nehmigungen,	die	spätestens	zum	Auszahlungstermin	bei	der	Bank	

vorliegen	müssen.	Seine	unternehmereigenschaften	unterstreicht	

der	Landwirt	durch	eine	saubere	Dokumentation	der	investi-

tionsmaßnahme	und	auskunftsreiche	informationen,	die	leicht	

verständlich	sind.

Alle	informationen	fließen	dann	bei	der	Bank	in	die	kreditent-

scheidung	ein.	Die	entscheidung	sollte	im	normalfall	vier	wochen	

nach	einreichung	der	kompletten	unterlagen	vorliegen.	nun	gilt	

es	noch,	einen	für	den	Landwirt	und	die	Bank	akzeptablen	zinssatz	

für	den	kredit	und	die	Sicherheiten	zu	vereinbaren.	Sicherheiten	

dienen	der	Bank,	um	im	Falle,	dass	der	Landwirt	nicht	mehr	zahlen	

kann,	auf	die	finanzierten	objekte	zugreifen	zu	können.	im	regel-

fall	werden	daher	grundschulden	im	grundbuch	vereinbart.	Dieser	

so	genannte	Verwertungsfall	tritt	in	der	deutschen	Landwirtschaft	

nur	sehr	selten	ein.	Die	Landwirte	werden	von	den	meisten	Banken,	

die	sich	mit	der	Branche	auskennen,	als	solide	kunden	geschätzt.	

Der	Landwirt	sollte	aber	auch	in	der	kommunikation	mit	der	Bank	

immer	offen	sein.	Sollte	es	einmal	nicht	so	gut	laufen	und	die	

kredite	können	nicht	mehr	bezahlt	werden,	sollte	er	unverzüglich	

das	gespräch	mit	der	Bank	suchen.	ursachen	für	zahlungs-

schwierigkeiten	sind	oftmals	die	zu	optimistische	einschätzung	des	

Produktionsverlaufes,	technikverliebtheit,	Planungsfehler	bei	der	

Finanzierungsstruktur	und	das	kostenmanagement	während	der	

investitionsphase.	Besonders	in	der	Bauphase	steht	der	Landwirt	

vor	der	Herausforderung,	neben	der	täglichen	Arbeit	auch	noch	den	

Bau	zu	überwachen.	Dabei	treten	oftmals	Produktionsfehler	auf,	

die	sich	schnell	zu	kostentreibern	entwickeln	können.	

zusammenfassend	bleibt	zu	sagen,	dass	die	deutschen	Land-

wirte	immer	noch	gern	gesehene	kunden	bei	Banken	sind.	gute	

Landwirte	zeigen	dies	auch	dem	Banker	und	wirken	überzeugend	

im	kreditgespräch.	Damit	sichert	sich	der	Landwirt	notwendige	

kreditmittel,	um	zu	wachsen.	Denn	nur	wer	in	der	Landwirtschaft	

wächst,	wird	auch	langfristig	wettbewerbsfähig	sein.
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Steuern unD aBgaBen

Steuern	müssen	bei	allen	betriebswirtschaftlichen	Fragen	

berücksichtigt	werden,	insbesondere	im	rechnungswesen,	bei	

der	Bewertung	sowie	der	Planung	von	entwicklungstendenzen.	

Steuerliche	Vorschriften	gehören	zu	den	rahmenbedingungen,	die	

genauso	wie	Produkt-	und	Betriebsmittelmärkte	das	Handeln	im	

landwirtschaftlichen	Bereich	bestimmen.	

Land-	und	forstwirtschaftliche	Betriebe	sind	von	verschiedenen	

Steuern	betroffen.	Die	wichtigsten	Steuern	für	Hofnachfolger	bzw.	

existenzgründer	sind	die	einkommen-	bzw.	körperschaftsteuer,	die	

umsatzsteuer	sowie	die	erbschaft-	und	Schenkungsteuer.	

grundlegend	für	die	Besteuerung	land-	und	forstwirtschaftli-

cher	Betriebe	ist	deren	Abgrenzung	hin	zu	anderen	tätigkeiten,	

insbesondere	zu	gewerbebetrieben.	Laut	Definition	ist	Land-	und	

Forstwirtschaft	die	planmäßige	nutzung	der	natürlichen	kräfte	

des	Bodens	zur	erzeugung	von	Pflanzen	und	tieren	sowie	die	Ver-

wertung	der	dadurch	selbst	gewonnenen	erzeugnisse.	Besonders	

im	Bereich	der	tierhaltung	sind	zudem	Vieheinheitengrenzen	zur	

Abgrenzung	zur	gewerblichen	tierhaltung	einzuhalten,	d.h.	die	

Anzahl	der	Vieheinheiten	darf	einen	bestimmten	Schlüssel	im	

Verhältnis	zur	bewirtschafteten	Fläche	nicht	übersteigen.	weitere	

wichtige	Abgrenzungsfragen	ergeben	sich	im	Bereich	der	Direkt-

vermarktung	(„Hofladen“),	bei	zu-	und	weiterverkauf	fremder	

erzeugnisse,	bei	weiterverarbeitung	landwirtschaftlicher	Produkte,	

bei	landwirtschaftlichen	Dienstleistungen,	beim	maschineneinsatz	

außerhalb	des	Betriebs	sowie	bei	den	Betriebszweigen	„urlaub	

auf	dem	Bauernhof“	oder	Stromerzeugung	aus	nachwachsenden	

rohstoffen	(„Biogasanlagen“).	

Die	einteilung,	ob	ein	land-	und	forstwirtschaftlicher	oder	ein		

gewerblicher	Betrieb	vorliegt,	hat	Auswirkungen	auf	die	meisten		

Steuergesetze.	Die	gewerblichkeit	einer	Betätigung	ist	nicht	

zwingend	nachteilig.	Jedoch	ist	eine	zurechnung	der	tätigkeit	zur	

Land-	und	Forstwirtschaft	häufig	vorteilhaft.	

Für	steuerliche	zwecke	bestehen	in	der	Land-	und	Forstwirtschaft	

verschiedene	gewinnermittlungsmethoden,	die	unterschiedlich	

umfangreich	sind:	die	Buchführung,	die	einnahmen-überschuss-

rechnung	und	die	gewinnermittlung	nach	Durchschnittssätzen.	Die	

Art	der	anzuwendenden	gewinnermittlung	hängt	im	wesentlichen	

von	Betriebsgröße,	umsatz	und	gewinn	ab.

ein	wichtiges	kriterium	gerade	bei	Betriebsgründungen	stellt	die	

rechtsformwahl	dar,	die	auch	steuerliche	Auswirkungen	hat.	Hier	

ist	zwischen	Personenunternehmen	und	kapitalgesellschaften	zu	

unterscheiden.	Personenunternehmen	unterliegen	der	einkommen-

steuer	mit	ansteigend	(„progressiv“)	ausgestaltetem	Steuertarif,	

wohingegen	kapitalgesellschaften	körperschaftsteuer	anhand	eines	

festen	Steuersatzes	bezahlen.	Für	die	„passende“	rechtsform	kann	

aus	steuerlicher	Sicht	keine	generelle	empfehlung	ausgesprochen	

werden.	zwar	ist,	soweit	nur	Land-	und	Forstwirtschaft	betrieben	

wird,	aus	steuerlicher	Sicht	häufig	die	Personengesellschaft	im	

Vorteil.	Allerdings	muss	die	rechtsform	auf	das	vorgesehene	Be-

triebskonzept	passen.	So	kann	auch	eine	Aufteilung	des	Betriebs	in	

einen	als	Personenunternehmen	und	einen	als	kapitalgesellschaft	

geführten	Betriebsteil	sinnvoll	sein.	wichtig	bei	der	rechtsform-

wahl	ist	es,	die	gesamtsteuerbelastung	auf	gesellschafts-	und	

gesellschafterebene	zu	vergleichen	und	außersteuerliche	Aspekte,	

z.B.	Haftungsfragen,	zu	bedenken.

Jeder	steuerbare	und	nicht	steuerbefreite	umsatz	in	der	Land-

wirtschaft	ist	grundsätzlich	umsatzsteuerpflichtig.	Für	Land-	

und	Forstwirte	besteht	jedoch	die	möglichkeit,	für	land-	und	

forstwirtschaftliche	umsätze	die	Steuer	zu	pauschalieren.	Damit	

besteht	in	der	Landwirtschaft	neben	dem	regelsteuersatz	von	

19%	und	dem	ermäßigten	Steuersatz	von	7%	(für	die	meisten	

landwirtschaftlichen	erzeugnisse)	auch	noch	ein	Pauschalierungs-

steuersatz	von	10,7%	bzw.	5,5%	für	forstwirtschaftliche	erzeug-

nisse.	Durch	die	möglichkeit,	von	der	Pauschalierung	zur	regelbe-

steuerung	und	umgekehrt	überzugehen,	kann	es	sinnvoll	sein	zu	

kalkulieren,	welche	Besteuerungsform	„günstiger“	ist.	So	kann	es	

gerade	für	neu	eröffnete	Betriebe	sinnvoll	sein,	die	Pauschalierung	

abzuwählen.	elementar	für	jeden	unternehmer	ist	im	Bereich	der	

umsatzsteuer	zudem	die	korrekte	rechnungsstellung.	Hier	sind	

bestimmte	Formalia	unbedingt	zu	beachten,	um	steuerliche	nach-

teile	zu	vermeiden.	

Für	Hofübernehmer	spielt	die	erbschaft-	und	Schenkungsteuer	eine	

große	rolle,	da	sie	bei	sämtlichen	unentgeltlichen	Vermögensüber-

Simon Jäckel, RA Deutscher Bauernverband
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tragungen	zum	tragen	kommt.	in	der	Land-	und	Forstwirtschaft	

besteht	die	möglichkeit,	Betriebe	unter	bestimmten	Vorausset-

zungen	erbschaft-	und	schenkungsteuerfrei	zu	übertragen.	Hierzu	

sind	Behaltens-	und	Fortführungsfristen	zu	beachten.	Aufgrund	der	

relativ	günstigen	Bewertung	landwirtschaftlichen	Vermögens,	der	

zu	berücksichtigenden	Freibeträge	und	weitreichenden	Verscho-

nungsregeln	ergibt	sich	bei	der	übertragung	landwirtschaftlicher	

Betriebe	und	Fortführung	häufig	keine	erbschaft-	oder	Schenkung-

steuer.	eine	Beratung	ist	hier	dennoch	unbedingt	erforderlich.	

Soweit	der	land-	und	forstwirtschaftliche	Betrieb	Fremdarbeits-

kräfte	beschäftigt,	kommen	auch	steuerliche	Pflichten	als	Arbeit-

geber	in	Betracht.	Hier	spielt	die	vom	Arbeitgeber	einzubehaltende	

und	abzuführende	Lohnsteuer	eine	wichtige	rolle,	da	bei	falscher	

Abführung	der	Arbeitgeber	für	Fehlbeträge	in	Anspruch	genommen	

werden	kann.	weitere	Steuerarten	mit	Bedeutung	für	Land-	und	

Forstwirtschaft	sind	die	grunderwerbsteuer	für	grundstückskäufe,	

die	grundsteuer	für	den	grundbesitz	sowie	die	kraftfahrzeugsteuer	

für	Fahrzeuge	des	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betriebs.	Bei	

letzterer	gibt	es	Ausnahmen	und	Steuerbefreiungen	für	zugma-

schinen	und	Sonderfahrzeuge,	solange	diese	ausschließlich	für	

land-	und	forstwirtschaftliche	Arbeiten	verwendet	werden.	

Für	Hofnachfolger	und	existenzgründer	sind	Steuern	eine	nicht	zu	

vermeidende	Begleiterscheinung.	eine	Auseinandersetzung	mit	den	

einzelnen	Bereichen	und	eine	individuelle	Beratung	durch	experten	

hierzu	sind	deshalb	wichtig.	Spezialisierte	Steuerberater	sind	an	

der	zusatzbezeichnung	„Landwirtschaftliche	Buchstelle“	erkennbar,	

da	diese	nur	bei	nachweis	besonderer	Sachkunde	der	Besteuerung	

land-	und	forstwirtschaftlicher	Betriebe	geführt	werden	darf.	Auch	

bieten	die	meisten	Landesbauernverbände	und	deren	tochterunter-

nehmen	bzw.	Buchstellen	qualifizierte	Steuerberatung	für	land-	

und	forstwirtschaftliche	Betriebe	an.	

einen	überblick	über	Steuern	und	Abgaben	in	der	Land-	und	

Forstwirtschaft	bietet	die,	leider	nicht	mehr	auf	dem	aktuellsten	

Stand	befindliche,	aid-Broschüre	„Besteuerung	der	Land-	und	

Forstwirtschaft“.	Speziell	zur	erbschaft-	und	Schenkungsteuer	gibt	

es	vom	Deutschen	Bauernverband	einen	Leitfaden	für	Land-	und	

Forstwirte	zur	aktuellen	erbschaftsteuerreform.
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förDerprogramme für hofnachfoLge unD exiStenzgrünDung

Die	Landwirtschaft	ist	eine	sehr	kapitalintensive	Branche.	um	einen	

Arbeitsplatz	in	der	Landwirtschaft	„bereitzustellen“,	sind	etwa	

310.000	€	nötig.	im	Produzierenden	gewerbe	ist	dieser	Betrag	

gerade	einmal	halb	so	hoch.	Hofnachfolger	und	existenzgründer	

sollten	sich	daher	frühzeitig	gedanken	um	die	Finanzierung	ihrer	

Betriebsentwicklungen	machen,	denn	die	Landwirtschaft	ist	mehr	

und	mehr	auf	externe	Finanzierungsquellen	angewiesen.

Gute Finanzierungsvoraussetzungen für die 

Landwirtschaft

Bei	den	Banken	haben	Landwirte	meist	gute	karten:	Die	Betriebe	

weisen	im	Durchschnitt	hohe	eigenkapitalquoten	auf.	Dies	ist	

ein	wichtiger	maßstab	der	Stabilität	eines	unternehmens.	zudem	

verfügen	die	Betriebe	über	gute	Besicherungsmöglichkeiten	(grund	

und	Boden	etc.),	auch	wenn	die	kreditsicherheiten	aufgrund	des	

zunehmenden	wachstums	immer	stärker	„verbraucht“	werden.	

Daher	gilt	es,	überlegt	mit	dem	knappen	„Produktionsfaktor	kre-

ditsicherheit“	umzugehen.	

Agrarinvestitionsförderungsprogramm wichtig 

für Junglandwirte

Die	Finanzierung	über	eigenmittel,	Bankdarlehen	und	staatliche	

zuschüsse	spielt	bei	Hofnachfolgern	und	existenzgründern	die	

größte	rolle.	es	können	ferner	aber	auch	Beteiligungen	(z.	B.	

privater	Personen)	oder	Spenden/Stiftungen	zum	einsatz	kom-

men.	eine	hohe	Bedeutung	hat	das	Agrarinvestitionsförderungs-

programm	(AFP)	des	Bundes.	Hiermit	werden	investitionen	durch	

direkte	zuschüsse	gefördert.	im	rahmen	der	gemeinschaftsaufgabe	

Agrarstruktur	und	küstenschutz	(gAk)	stellt	der	Bund	hierbei	den	

rahmen,	der	dann	durch	die	Länder	ausgefüllt	und	konkretisiert	

wird.	Daher	ist	es	hinsichtlich	der	konkreten	Förderung	uner-

lässlich,	sich	die	jeweiligen	Länderrichtlinien	und	-bedingungen	

anzusehen.	Diese	sind	in	der	regel	im	internet	bei	den	Ländermi-

nisterien	oder	Landwirtschaftskammern	und	-ämtern	zu	erhalten.	

Auf das Rating vorbereiten

im	rahmen	der	kreditvergabe	führt	die	Hausbank	eine	Bonitäts-

bewertung	durch,	das	so	genannte	rating.	Dabei	werden	u.	a.	die	

letzten	drei	Jahresabschlüsse	analysiert.	Die	Analyse	der	Jahres-

abschlüsse	(„quantitative	Faktoren“)	geht	zu	ca.	60	bis	70%	in	

die	ratingnote	ein.	Hierzu	gehören	beispielsweise	die	ertragslage,	

die	kapital-	und	Vermögensstruktur	sowie	die	Produktivität	des	

unternehmens.	Außerdem	untersucht	die	Bank	die	Betriebs-

leiterfähigkeit	(„qualitative	Faktoren“)	und	ermittelt	z.	B.	den	

Ausbildungsstand,	die	unternehmensführung,	das	kontoführungs-

verhalten	oder	die	inanspruchnahme	von	Beratungsangeboten.	

gerade	an	dieser	Stelle	sollten	Junglandwirte,	insbesondere	als	

existenzgründer,	punkten	und	sich	als	kompetente	unternehmer-

persönlichkeit	profilieren.

Die Förderprogramme der Rentenbank

Die	Landwirtschaftliche	rentenbank,	als	Förderbank	für	das	

Agribusiness,	unterstützt	Hofnachfolger	und	existenzgründer	

auf	ihrem	weg.	Sie	fördert	mit	Hilfe	von	zinsgünstigen	Darlehen	

landwirtschaftliche	investitionen	aller	Art.	ein	spezielles	Förder-

programm	für	Hofnachfolger	gibt	es	zwar	nicht,	jedoch	können	

auch	existenzgründer	und	Hofnachfolger	von	den	Förderangeboten	

profitieren.	Landwirte	unter	41	Jahren	erhalten	in	den	Program-

men	die	attraktiven	„Lr-toP“-konditionen.	neben	den	klassischen	

investitionen	in	gebäude,	maschinen	und	Flächen	sind	auch	

Finanzierungen	der	Hofübernahme	oder	der	Betriebsmittelkäufe	

förderfähig.	Liquiditätsengpässe	aufgrund	von	marktverwerfun-

gen,	tierseuchen	und	naturgewalten	können	ebenfalls	finanziert	

werden.	und	letztlich	bringt	die	rentenbank	innovative	Projekte	in	

der	Landwirtschaft	mit	Darlehen	voran,	die	zu	besonders		

attraktiven	konditionen	(derzeit	nominal	1,5%	pro	Jahr)		

angeboten	werden.

Die	Darlehen	müssen	über	die	Hausbank	beantragt	werden.	Diese	

führt	auch	das	rating	durch	und	untersucht	die	Sicherheitensitua-

tion.	Auf	der	Basis	dieser	beiden	Bestandteile	wird	der	kredit	einer	

von	sieben	Preisklassen	(A-g)	zugeordnet.	Dies	hat	gerade	für	

existenzgründer	einen	entscheidenden	Vorteil:	Auch	kreditnehmer	

mit	geringeren	Sicherheiten	können	somit	einen	Förderkredit	der	

rentenbank	erhalten!	

melden	Sie	sich	doch	einfach	bei	uns	–	unsere	Berater	stehen	

ihnen	unter	der	Service-nummer	069-2107-700	gerne	rede	und	

Antwort.	informationen	zur	rentenbank	finden	Sie	auch	im	inter-

net	unter	www.rentenbank.de.

Dr. Henning Brand-Saßen, Landwirtschaftliche Rentenbank
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konfLiktBewäLtigung unD generationSkonfLikte

Die	Landwirtschaftliche	Familienberatung	der	Diözese	würzburg	

(LFB)	begleitet	Landwirte	und	Familien	bei	entscheidungsfin-

dungen	in	konfliktsituationen	mit	betrieblichem	oder	familiärem	

Hintergrund.

in	Vorbereitung	auf	eine	Hofübernahme	kann	es	sehr	wichtig	sein,	

konflikte	als	teil	der	kommunikation	zu	erkennen	und	den	umgang	

mit	diesen	über	die	persönlichen	erfahrungen	hinaus	als	konstruk-

tive	möglichkeit	zu	erleben	und	zu	erfahren.	Der	erste	Schritt	dabei	

ist,	die	eigene	Herkunft	und	geschichte	zu	reflektieren	und	die	

eigenen	konfliktbewältigungsstrategien	zu	erkennen.

Worum geht es?

konflikte	stellen	infrage,	treiben	entwicklung	und	Veränderung	

voran.	Sie	tragen	zur	Abgrenzung	und	identitätsfindung	bei.

gefühlsmäßige	und	räumliche	nähe	erleichtert	oder	erschwert	

den	umgang	miteinander.	Beispiele	aus	der	Beratungspraxis	der	

LFB	würzburg	zeigen	die	unterschiedlichen	wahrnehmungen	von	

Hofübergebern	und	Hofübernehmern	auf.

Die	jeweilige	Verbundenheit	mit	dem	Hof,	nähe	und	Abstand	in	der	

Beziehung	zwischen	den	generationen	spielen	zum	teil	eine	wich-

tige	rolle	und	müssen	geklärt	werden.	Für	die	übergeber	ist	die	

Loslösung	vom	Hof,	vom	bisherigen	Arbeits-	und	Lebensfeld	häufig	

eine	schwere	Aufgabe.	Die	übernahme	der	Leitung	wiederum	stellt	

eine	große	Verantwortung	und	Verpflichtung	für	den	übernehmer		

dar.	Das	Verständnis	und	die	gegenseitige	wertschätzung	für	

geleistete	Arbeit	spielen	für	eine	gelingende	übergabe	eine	große	

rolle.

Nähe, Abstand, Gleichrangigkeit

Die	Anerkennung	der	gleichrangigkeit	der	beteiligten	Personen	ist	

eine	Voraussetzung	für	den	konstruktiven	umgang	mit	konflikten.	

Bei	innerfamiliären	Hofübergaben	ist	es	wichtig,	die	gegenseitigen	

Abhängigkeiten	genau	zu	betrachten	und	zu	thematisieren.	trotz	

besserer	Ausbildungssituationen	sind	die	gegenseitigen	Abhängig-

keiten	auch	heute	noch	häufig	dieselben	geblieben.	gleichrangig-

keit	verhindert	das	einsetzen	von	machtmitteln:	Der	übergeber	

kann	den	zeitpunkt	der	übergabe	alleine	oder	mit	dem	übernehmer	

bestimmen.	Die	natürliche	ungleichheit	bei	einer	Hofübergabe	der	

eltern/	übergeber	und	der	kinder/	Hofnachfolger	muss	in	Verhand-

lungen	angesprochen	und	geklärt	werden.

Miteinander reden – Gesprächsfähigkeit

		 -	wie	reden	die	Betroffenen	miteinander?	

		 -	werden	Probleme	vertagt	und	ein	„günstiger	zeitpunkt"	

				 abgewartet?	

es	braucht	die	Beteiligung	und	gesprächsfähigkeit	beider	Parteien/	

Partner.	Solange	eine	Partei	eine	Lösung	diktieren	will,	gibt	es	

keine	erfolge.

Die	gesprächsführung	kann	über	die	Vereinbarung	von	regeln	

vereinfacht	werden:

		 -	einander	ausreden	lassen,	

		 -	die	andere	meinung	gelten	lassen,

		 -	sich	für	emotionale	Ausbrüche	im	nachhinein	entschuldigen		

				 usw.

Jede	am	konflikt/	gespräch	beteiligte	Person	trägt	die	Verant-

wortung,	das	auszudrücken,	was	ihr	wichtig	ist.	Dazu	kommt	die	

Bereitschaft,	die	wünsche	und	ängste	des	gegenübers	zu	glauben	

und	zu	akzeptieren.

Es sind die Fragen…

Auseinandersetzungen/	konflikte	werden	häufig	auf	zwei	ebenen	

ausgetragen.	zum	einen	gibt	es	konkrete	Anlässe,	zum	anderen	

liegen	dahinter	oft	grundsätzliche	Bedürfnisse	der	einzelnen.

Der	Blick	ist	zu	richten	auf	die	Fragen:	

		 -	worum	streiten	wir?	

		 -	wie	gehen	wir	miteinander	um?	

		 -	wie	reden	wir	miteinander?

		 -	welche	redensarten	wählen	wir?

ein	Beispiel:	„Dazu	fehlt	dir	die	notwendige	erfahrung.“	Diese	

Formulierung	kann	ein	gespräch	schon	verhindern.	zur	Vermei-

dung	des	gesprächsabbruches	könnte	die	Antwort	lauten:	„welche	

erfahrungen	bräuchte	ich	denn	deiner	Ansicht	nach	dafür?“

Angelika Haaf und Silvia Weisenberger, Landwirtschaftliche Familienberatung Würzburg
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Grundregeln der Gesprächsführung

Die	einhaltung	und	einübung	einiger	regeln	der	gesprächsführung	

wirken	unterstützend	für	eine	gelingende	kommunikation:

	 -	auf	das	gespräch	vorbereiten,

	 -	dem	Anderen	respektvoll	begegnen,

	 -	erwartungen	klären,

	 -	informationen	zum	thema	im	Vorfeld	einholen,

	 -	im	Hier	und	Jetzt,	beim	thema	bleiben,

	 -	einander	zuhören	und	rückmeldungen	geben.		

	 Dies	sind	nur	einige	kriterien	für	ein	hilfreiches	gespräch.

kriterien	für	gelingendes	miteinander:

	 -	ein	aufmerksamer	umgang	miteinander,	

	 -	die	Achtsamkeit	und	wertschätzung	des	gegenübers,

	 -	den	gesprächspartner	in	den	Blick	nehmen,	

	 -	die	Anerkennung	des	Anderen,	auch	bei	unterschiedlichen		

				Ansichten	respektieren	sich	die	Partner.	

Und zum Schluss: Niemand ist perfekt.

es	kann	bei	allem	guten	willen	vorkommen,	dass	keine	einigkeit	er-

zielt	werden	kann.	in	diesem	Falle	besteht	immer	die	möglichkeit,	

die	Vermittlung	durch	Dritte	in	Anspruch	zu	nehmen.	Angefragt	

werden	können:	

		 -	die	sozioökonomische	Beratung	des	Amtes	für	Landwirtschaft,

		 -	Vertreter	und	Beratungsstellen	des	Bauernverbandes	oder		

	 die	Landwirtschaftliche	Familienberatung	der	kirchen.

Buchempfehlung:

Friedemann Schulz von Thun (2006):

Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. 

Allgemeine Psychologie der zwischenmenschlichen 

Kommunikation.

Miteinander reden 2: Stile, Werte und Persönlich-

keitsentwicklung. Differentielle Psychologie der 

zwischenmenschlichen Kommunikation.
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Der rote faDen: checkLiSte für exiStenzgrünDungen

Finanzamt, Gemeinde

1. Anmeldung bei der Gemeinde innerhalb eines Monats 

nach Gründung 

	 -	bei	gewinnerzielungsabsicht

	 -	Fragebogen	zur	steuerlichen	erfassung

	 -	erteilung	einer	Steuernummer,	Anlage	L

2. Einheitswertberechnung

		 -	einheitswert	aus	wirtschaftswert	und	wohnwert	als	

	 Berechnungsgrundlage	

		 -	für	grundsteuer,	wasser-	und	Bodenverband,	umlage	der	Lwk

		 -	für	Abfindungshöhe	nach	Höfeo,	steuerliche	Abgrenzung

		 -	Buchführungspflicht,	…

3. Buchführungspflicht

		 -	wenn	mehr	als	500.000	€	umsatz	oder

		 -	wenn	mehr	als	25.000	€	wirtschaftswert

		 -	wenn	mehr	als	50.000	€	gewinn	

4. Gewinnermittlung für das Wirtschaftsjahr

		 -	nach	Durchschnittssätzen	(§	13	a	eStg),	nicht	buch-

				 führungspflichtig:	LF	<	20	ha,	<	50	Vieheinheiten,	

				<	1.000	€	Sondernutzungen

		 -	nach	überschussrechnung,	nicht	buchführungspflichtig	

				und	nicht	nach	Durchschnittssätzen	(zufluss-/Abflussprinzip)

		 -	durch	Schätzung	(zwar	buchführungspflichtig,	aber	keine		

				Buchführung)

		 -	Buchführung	durch	Betriebsvermögensvergleich	

5. Einkommensbesteuerung

		 -	Abgrenzung	Landwirtschaft	vom	gewerbe	nach	Flächenaus-

				 stattung	umgerechnet	in	Vieheinheiten	(degressive	Staffelung)

6. Umsatzsteuer

		 -	pauschale	umsatzsteuersätze	von	Landwirtschaft	10,7%	

				und	Forst	5,5%		

	 umsatzsteuer	für	Betriebsausgaben	ist	als	Aufwand	abzugsfähig

		 -	möglichkeit	der	regelbesteuerung	für	mindestens	5	Jahre	

	 umsatzsteuer	7%,	umsatzsteuererklärung

7. Kfz-Steuerbefreiung

		 -	Befreiungsmöglichkeit,	wenn	ausschließlicher	einsatz	

				 für	Landwirtschaft		

	 nachhaltiger	rohertrag	>	1.500	€/Jahr,	Bg	Beitrag	für	>	1	ha	LF	

		 -	für	ne-Landwirt	nur,	wenn	mit	einem	He-Landwirt	vergleichbar

Zollamt – Agrardieselvergütung, www.zoll.de

		 -	gasölverbilligung	von	0,2148	ct/Ltr.

		 -	eigenbehalt	von	350	€,	max.	10.000	Ltr.,	Auszahlung	ab	50	€	

		 -	erstattung	Biodiesel	9	ct/Ltr.,	Pflanzenöl	2,352	ct/Ltr.

Landwirtschaftskammer, Landwirtschaftsamt

		 -	Pflichtmitgliedschaft	bei	Lwk,	umlage	nach	einheitswert

		 -	Aufgaben:	Beratung,	Aus-	und	Fortbildung,	Bewilligungs-

				behörde

		 -	Agrarförderung:	entkoppelte	Betriebsprämien,	umwelt-

				programme,	investitionsförderung	über	Agrarinvestitions-

				 förderprogramm	(AFP)

Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP)

		 -	zuschüsse	für	investitionen	zur	Steigerung	der	wettbewerbs-	

	 fähigkeit	oder	Verbesserung	der	Produktions-	und	Arbeits-

				bedingungen

		 -	nachweis	beruflicher	Fähigkeiten

		 -	nachweis	einer	eigenkapitalbildung,	Buchführungspflicht

		 -	Beurteilung	über	investitionskonzept

Förderung nach Diversifizierungsrichtlinie

		 -	zuschuss	für	investitionen	im	Bereich	der	einkommens-	

				und	erwerbsalternativen

Tierseuchenkasse, Viehverkehrsverordnung

		 -	nach	tierseuchengesetz	in	Verbindung	mit	Viehverkehrs-

				 verordnung

		 -	meldepflicht	für	Viehbestände	bei	der	tSk	(evt.	Veterinäramt)

		 -	erstanmeldung	innerhalb	von	14	tagen

Bernhard Gründken, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
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Berufliche Qualifikation zum Landwirt

	 -	Ausbildung	zum	Landwirt	3	Jahre

		 -	weitergehende	Qualifikationsmöglichkeiten	über	die	

				 Fachschule

		 -	für	gründung	eines	landw.	Betriebes	nicht	Voraussetzung

Gesetzliche Vorschriften zur landwirtschaftlichen  

Produktion

		 -	Düngeverordnung	zur	Vermeidung	des	eindringens	von	

				Düngemitteln	in	gewässer,	Ausbringung	auf	aufnahmefähige	

				Böden,	Aufzeichnungspflichten

		 -	Pflanzenschutzgesetz	(Sachkundenachweis,	Aufzeichnungs-

				pflicht)

		 -	tierschutzverordnung,	tierhaltungsverordnungen

		 -	tierkennzeichnung

Kauf- bzw. Pachtpreise für landwirtschaftliche Flächen

		 -	bei	ämtern	oder	kreisstellen	der	Lwk	Preissammlung

		 -	gutachterausschuss	der	kreise	

					(www.gutachterausschuss.nrw.de)

Bauen im Außenbereich

		 -	unternehmen	der	LuF	sind	für	Baumaßnahmen	privilegiert

		 -	Bauvorhaben	im	Außenbereich	nur	zulässig,	wenn

	 	 >	öffentliche	Belange	nicht	entgegenstehen,

	 	 >	erschließung	gesichert	ist,

	 	 >	das	Bauvorhaben	einem	LuF	Betrieb	dient,

	 	 >	das	Bauvorhaben	nur	einen	untergeordneten	teil	

	 	 der	Betriebsfläche	einnimmt.

		 -	Privilegierung	liegt	nur	dann	vor,	wenn

	 	 >	ein	unternehmen	der	LuF	bereits	betrieben	wird,

	 	 >	der	Betrieb	auf	Dauer	ausgerichtet	ist,

	 	 >	durch	die	Bewirtschaftung	ein	angemessener	und		 	

				 	 nachhaltiger	Beitrag	zum	gesamteinkommen	

	 	 erzielt	wird.

Landwirtschaftliche Sozialversicherungen (www.lsv.de)

unternehmensgründung	dem	Sozialversicherungsträger	mitteilen

1. Alterskasse

		 -	Versicherungspflicht	für	Landwirt,	ehegatte	und	miFA

		 -	Befreiung	möglich,	wenn	regelmäßiges	außerlandwirt-		

				 schaftliches	einkommen	

		 -	mindestgröße	6	ha	LF,	50	ha	Forst,	zuschüsse	möglich

2. Krankenkasse

		 -	Versicherungspflicht	siehe	Alterskasse

		 -	automatisch	mitglied	der	Pflegekasse	(Pk)

3. Berufsgenossenschaft

träger	der	landwirtschaftlichen	unfallversicherung

		 -	mindestfläche	ca.	0,25	ha	

		 -	Beiträge	berechnen	sich	nach	Arbeitsbedarf	je	

				 Produktionsverfahren

		 -	inanspruchnahme	von	Bundeszuschüssen	

1. Kontaktaufnahme zum Landwirtschaftsamt bzw. Kreis-

stelle der LWK  

Anspruch auf Subventionen prüfen

 > entkoppelte Betriebsprämie

 > Ausgleichszulage, Umweltprämien, Extensivierung,  

    ökologischer Landbau

 > Gasölbeihilfeanträge an Zollverwaltung

 > Investitionsbeihilfen vor Beginn der Maßnahme  

    beantragen und Zuwendungsbescheid abwarten

Beratung zur Betriebsorganisation, Produktionstechnik 

und Investition nutzen

2. Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft

3. Sozialversicherungspflicht überprüfen, Beratung durch 

Bauernverband (Alterskasse, Krankenkasse, Pflegekasse)

4. Anmeldung bei der Gemeinde

5. Steuerliche Fragen mit einem landwirtschaftlichen 

Steuerbüro klären

Konkrete Schritte zur Betriebsgründung:
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Verträge in Der LanDwirtSchaft unD ihre geStaLtung

Diese	Broschüre	soll	dazu	dienen,	ihnen	den	Ablauf	einer	Hofüber-

gabe	und	den	inhalt	eines	entsprechenden	Vertrages	in	seinen	

grundzügen	zusammenzufassen.	Die	information	hat	nicht	den	

Anspruch	auf	Vollständigkeit	und	dient	ausschließlich	der	Vorberei-

tung	einer	nachfolgenden,	ausführlichen	individuellen	Vertragsbe-

gleitung.	Lassen	Sie	sich	bitte	rechtzeitig	beraten.

Die	information	soll	sowohl	Hofübergaben	unter	Anwendung	bzw.	

nichtanwendung	der	regeln	der	Höfeordnung	berücksichtigen.

Nordwestdeutsche Höfeordnung (HöfeO)

1.		Bedeutung

a)		Die	Höfeo	ist	Bundesrecht	für	einzelne	Bundesländer,					

					z.B.	niedersachsen,	nrw,	Schleswig-Holstein.

b)		es	handelt	sich	ausschließlich	um	eine	erbrechtsordnung	für	

					landwirtschaftliche	Betriebe	im	geltungsbereich.	Außer	im	

					erb-	und	Hofübergaberecht	hat	die	Höfeo	keine	Bedeutung.

c)	es	handelt	sich	um	ein	Sondererbrecht,	das	neben	dem	

	 allgemeinen	erbrecht	steht	und	dieses	im	Bereich	des	Hofes	

	 verdrängt.

d)		Die	Anwendung	der	Höfeo	ist	freiwillig.	Der	entspre-

					chende	Hofvermerk	im	grundbuch	kann	jederzeit	gelöscht		

					oder	bei	Vorliegen	der	rechtlichen	Voraussetzungen	auch	

					wieder	eingetragen	werden.

e)		im	Bereich	der	Höfeo	gibt	es	keinen	unterschied	

	 zwischen	Betriebs-	und	Privatvermögen	(wohnhaus).

2.	inhaltliche	Voraussetzungen	für	einen	Hof	im	Sinne	der	Höfeo

a)		Hof	im	Sinne	der	Höfeo	kann	nur	sein:

	 -	ein	landwirtschaftlicher	Betrieb,	der	noch	bewirtschaftet		

	 werden	kann

	 -	mit	einem	wirtschaftswert	von	mindestens	5.000	bzw.	10.000	€

	 -	es	muss	eine	Hofstelle	mit	wirtschafts-	und	wohngebäuden		

	 vorhanden	sein

b)		eigentumsverhältnisse

		 -	zwingend	ist,	dass	der	Betrieb	vor	und	nach	der	übergabe	nur	

				 einer	natürlichen	Person	gehört	(hierin	liegt	überhaupt	der	

				 Sinn	der	Höfeo!).

		 -	Ausnahmsweise	ist	die	gemeinsame	eigentümerschaft	des	

				gesamten	oder	teile	des	Hofes	von	eheleuten	möglich	

				 (so	genannter	ehegattenhof	im	Sinne	der	Höfeo).

c)		wirtschaftsfähiger	Hoferbe

		 -	erforderlichkeit:	Die	wirtschaftsfähigkeit	wird	immer	dann	

				 verlangt,	wenn	als	Hoferbe	nicht	der	ehegatte	oder	ein	

				minderjähriges	kind	eingesetzt	wird.	einem	minderjährigen	

				 kann	nicht	vorgehalten	werden,	noch	keine	entsprechende	

				Ausbildung	zu	haben.

		 -	Definition	der	wirtschaftsfähigkeit:	Die	Höfeo	verlangt,	

				 dass	der	potentielle	Hoferbe	nach	seinen	körperlichen	und	

	 geistigen	Fähigkeiten	in	der	Lage	ist,	den	von	ihm	zu	überneh-	

	 menden	Hof	selbstständig	ordnungsgemäß	zu	bewirtschaften.	

Rechtsanwalt Dr. Bernd v. Garmissen, Göttingen/ Northeim
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Der	nachweis	einer	landwirtschaftlichen	Ausbildung	führt	immer	

zur	erfüllung	der	wirtschaftsfähigkeit,	ist	aber	nicht	zwingend.	Je	

mehr	erben	sich	um	die	Hoffolge	streiten,	desto	wichtiger	ist	die	

wirtschaftsfähigkeit	des	einzelnen.

3.	Formale	Voraussetzungen	der	Höfeo

a)		ein	Hof	im	geltungsbereich	der	Höfeo	

	 (z.B.	niedersachsen).

b)		eintragung	eines	Hofvermerks	auf	dem	Deckblatt	des	grund-

	 buchblattes	(ein	grundbuchauszug	ist	über	das	grundbuchamt		

	 beim	zuständigen	Amtsgericht	erhältlich).

4.		Bestandteile	eines	Hofes	gemäß	der	Höfeo

a)		jegliches	landwirtschaftliche	grundvermögen	sowie	die	

	 Hofstelle	mit	wirtschaftgebäuden	und	wohnhaus

b)		jegliches	tote	und	lebende	Hofinventar

c)		betriebliche	Beteiligungen	und	Anteile	(genossenschaften,	

	 realverbandsanteile	etc.)

d)		das	sonstige	Betriebsvermögen	(z.B.	Betriebskonten,	aber	auch	

	 betriebliche	Schulden)

e)		Prämienrechte	und	Lieferrechte	etc.	(milch-	und	rübenquoten,	

	 eu-Agrarprämien	etc.)

5.		Hofübergabe	außerhalb	der	Höfeo

a)		Auch	das	Landguterbrecht	des	BgB	(§§	2049,	2312	BgB)		 	

	 privilegiert	landwirtschaftliche	Betriebe	bei	der	übergabe	an	

	 einen	nachfolger,	indem	nicht	der	Verkehrswert,	sondern	der	

	 wirtschaftswert	bei	der	Berechnung	der	Ausgleichzahlungen	

	 zwischen	den	erben	angenommen	wird	und	ein	Abfindungsan-	

	 spruch	erst	nach	dem	tod	des	Abgebers	innerhalb	von	10	Jahren		

	 nach	der	übergabe	durchsetzbar	ist	(so	genannte	Pflicht-	

	 teilsergänzungsansprüche).	Jedoch	sind	die	Ansprüche	der		

	 „weichenden“	erben	hier	unter	umständen	deutlich	höher	als		

	 bei	der	Höfeo.	es	sollte	versucht	werden,	die	Ansprüche		

	 der	miterben	bereits	in	einem	Hofübergabevertrag	abschließend		

	 zwischen	allen	Beteiligten	zu	regeln.

b)	Das	zuweisungsverfahren	nach	dem	grundstücksverkehrsgesetz,		

	 sofern	keine	Verfügung	von	todes	wegen	vorliegt.

c)	Landesanerbengesetze	in	anderen	Bundesländern	(z.B.	in		

	 Baden-württemberg,	rheinland-Pfalz	und	Hessen)	bieten	

	 zusätzliche	rechtliche	rahmenbedingungen	von	übergaben	bzw.		

	 erbgängen	in	der	Landwirtschaft.

Die Hofübergabe und der Hofübergabevertrag

1.		rechtsnatur	einer	Hofübergabe

	 Bei	einer	Hofübergabe	unter	Lebenden	handelt	es	sich	rechtlich		

	 um	eine	Schenkung	unter	Auflagen,	die	erbrechtlich	als	vor-	

	 weggenommene	erbfolge	eingeordnet	wird.

2.		Beteiligte	einer	Hofübergabe

a)		der	Abgeber	als	früherer	Hofeigentümer,

b)		der	Annehmer,

c)		der	ehegatte	als	möglicher	mitberechtigter	am	Altenteil,

d)		die	weichenden	erben	(gesetzliche	miterben)

Wesentliche Bestandteile und Inhalte eines 

Hofübergabevertrages

1.		übertragung	des	eigentums

a)		was	gehört	zum	Hof	bzw.	Hofvermögen,	was	soll	mit	übertragen		

	 werden?	(s.o.	unter	Bestandteile)

b)		Das	hoffreie	Vermögen	sowie	einzelne	teile	können	durch		

	 Ausschluss	von	der	übertragung	ausgenommen	werden.

c)	übergang	von	rechten	und	Pflichten	sowie	aller	vorhandener		

	 vertraglichen	und	grundbuchlichen	Belastungen	des	Betriebes		

	 zum	Stichtag	(meistens	zum	1.7.	eines	Jahres	zum	Beginn	eines		

	 neuen	wirtschaftsjahres).

2.		mögliche	Bestandteile	eines	Altenteils

a)		wer	ist	Berechtigter?

		 -	der	Abgeber

		 -	dessen	ehepartner	unter	Verzicht	auf	eigene	Abfindungsan-	

	 sprüche	als	weichender	erbe

b)		Vereinbarung	eines	wohn-	oder	nießbrauchrechts	auf	dem	Hof		

	 für	den	Abgeber	und	den	ehepartner

c)		Bei	der	Verabredung	eines	wohnrechts	für	die	Altenteiler	ist	es		

	 üblich,	dass	alle	nebenkosten	sowie	der	Strom	von	dem	Anneh-	

	 mer	übernommen	werden.

d)	mitbenutzungsrechte	der	Abgeber	an	den	gemeinschaftlichen		

	 einrichtungen	des	Haushaltes

e)		naturalleistungen	(z.	B.	essen	und	trinken)	nur	soweit	nicht		

	 unumgänglich

f)		Baraltenteil	/	Anpassungsklausel

g)		Hege	und	Pflege	in	engen	grenzen	(Pflegeversicherung)

h)	übernahme	von	notwenigen	Fahrten,	wenn	die	Altenteiler	kein		

	 kfz	mehr	haben

i)		Beerdigungskosten

j)		Altenteil	der	großeltern	bzw.	früheren	Abgeber	nicht	vergessen

k)		eintragung	des	Altenteils	im	grundbuch,	aber	nach	möglichkeit		

	 nur	auf	dem	Hofgrundstück	(bzw.	grundstück	des	wohnrechts)

3.		Abfindungen	weichender	erben

a)		Abfindungen	gem.	§	12	Höfeo

	 -	Die	Höhe	bemisst	sich	nach	dem	Hofeswert	gem.	Höfeo		

	 (1,5-fache	des	aktuellen	einheitswertes)	zuzüglich	zu-	und		

	 Abschlägen	wegen	besonderer	Bedingungen	des	Hofes.

	 -	Die	Verteilung	des	Hofeswertes	erfolgt	nach	den	Anteilen,	die		

	 im	allgemeinen	erbrecht	gelten	würden.

	 -	es	werden	Vorleistungen	angerechnet,	die	nur	die	weichenden		

	 erben	schon	vor	Hofübergabe	als	Abfindung	aus	dem	Hof	er-	

	 halten	haben.

b)		nachabfindungen	gem.	§	13	Höfeo

	 -	gesetzliche	regelung	gem.	Höfeo:	Der	Hoferbe	muss		

	 grundsätzlich	die	weichenden	erben	20	Jahre	lang	anteilig	an		

	 außergewöhnlichen,	nicht	reinvestierten	Veräußerungserlösen		

	 beteiligen.

	 -	es	empfiehlt	sich	jedoch	vielfach	eine	modifikation	der	nachab-	

	 findungsregelung.

Verfahren einer Hofübergabe

1.		Beratung	durch	einen	Fachmann	des	Landwirtschaftserbrechts;

2.		Beratung	durch	einen	Steuerberater;

3.		Abschluss	des	bindenden	notariellen	Vertrages	mit	allen	Betei-	

	 ligten;

4.	genehmigungen	(z.B.	durch	das	Landwirtschaftsgericht	bei		

	 Anwendung	der	Höfeo);

5.	umtragung	der	eigentümer	und	eintragungen	ins	grundbuch		

	 (z.B.	Altenteil)

Vergessen	Sie	bitte	nicht,	sich	im	zusammenhang	einer	Hofüber-

gabe	zusätzlich	zu	den	sozialrechtlichen,	steuerlichen,	pachtrecht-

lichen	und	versicherungsrechtlichen	Belangen	zu	informieren	bzw.	

beraten	zu	lassen.
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faktoren DeS unternehmenSerfoLgS

existenzgründer	in	der	Landwirtschaft	sind	als	unternehmer/-in		

besonders	gefordert,	heute	mehr	denn	je.	im	gleichnamigen	

Seminar	beschäftigten	sich	die	teilnehmer	darum	auch	zuallererst	

mit	der	Frage,	was	eine/-n	gute/-n	unternehmer/-in	auszeichnet.	

Viele	Faktoren	konnten	zusammengetragen	werden,	von	denen	

entscheidungsfreude,	mut	und	konsequenz,	Selbstvertrauen	und	

motivation	für	die	teilnehmer	besonders	im	Vordergrund	standen.	

Die	zielgerichtete	motivation	hilft,	die	unweigerlich	auftretenden	

rückschläge	zu	verkraften	und	daraus	Lösungen	zu	entwickeln.	Die	

guten,	klaren	Beziehungen	sind	gerade	auf	mehr-generationen-	

Betrieben	oft	von	existenzieller	Bedeutung	und	können	nur	mit	

Akzeptanz	und	respekt	gelebt	werden.

Diese	wichtigen	Faktoren,	ergänzt	um	zielklarheit,	konzentration		

und	entspannung	sowie	positives	image	finden	sich	im	so	ge-

nannten	„erfolgsrad“	wieder.	Die	erfolgsfähigkeit	von	menschen	

kann	mit	Hilfe	des	erfolgsrades	durch	Selbsteinschätzung	schnell		

sichtbar	gemacht	werden.	wenn	alle	teile	des	erfolgsrades	ausge-

wogen	gefüllt	sind,	ist	die	erfolgsfähigkeit	optimal.	Jeder	mensch	

hat	aber	Herausforderungen	in	teilen	des	erfolgsrades	zu	bewälti-

gen,	die	eine	unwucht	im	rad	bedeuten,	mit	der	Folge,		

dass	es	holpert.	wer	motiviert	ist,	über	Selbstvertrauen	verfügt,	

konsequent	seinen	weg	geht,	aber	an	der	schwierigen	Beziehung	

z.B.	zu	einem	mitwirtschaftenden	elternteil	leidet,	wird	in	seinem	

erfolg	hinter	den	möglichkeiten	zurückbleiben	und	umgekehrt.	

Sind	alle	erfolgsfähigkeiten	im	Lot,	kann	sich	der	unternehmer	

nachhaltig	entwickeln.

Die	teilnehmer	stellten	bei	ihrer	eigenen	einschätzung	in	ihrem	

erfolgsrad	fest,	dass	viele	Fähigkeiten	und	talente	vorhanden	

sind,	aber	erwartungsgemäß	auch	„engpässe“.	wo	diese	lagen,	

musste	jeder	einzelne	für	sich	beantworten.	es	galt	also,	mit	dem	

instrument	„erfolgsrad“	die	Stärken	und	Schwächen	sichtbar	zu	

machen	und	die	eigenen	Ansatzpunkte	für	Verbesserungen	in	der	

praktischen	Arbeit	auf	dem	Hof	zu	ermitteln,	damit	das	eigene	rad	

rund	läuft.	

existenzgründer	brauchen	vor	allem	ziele.	ziele	für	den	Betrieb,	

aber	auch	ziele	für	das	eigene	Leben.	um	sich	dem	wirklichen	ziel	

zu	nähern,	sind	Fragen	hilfreich,	wie	die	teilnehmer	selbst	feststel-

len	konnten.	Auf	die	von	trainer	ralf	keller	gestellte	Frage,	wo	

die	teilnehmer	in	10	–	15	Jahren	stehen	wollen,	kam	so	mancher	

ins	grübeln.	über	konkrete	Fragen	wie:	will	ich	in	10	–	15	Jahren	

noch	Landwirt	sein?	möchte	ich	mit	tieren	arbeiten	oder	lieber	mit	

menschen?	möchte	ich	lieber	eine	geregelte	40-Stunden-woche	

oder	arbeite	ich	gerne	auch	60	–	70	Stunden	im	eigenen	Betrieb?	

konnten	sich	die	teilnehmer	dann	besser	an	ihre	ziele	annähern.

Das	was-wäre-wenn-Szenario	unterstützte,	die	eigene	Arbeit	

in	einen	größeren	rahmen	zu	stellen	und	wege	danach	zu	

beurteilen,	wie	nah	sie	den	Betreffenden	zum	erstrebten	ziel	

führen.

Sind	die	ziele	geklärt,	kann	das	unternehmen	gebaut	werden.	

trainer	keller	verglich	das	unternehmen	mit	einem	9-zimmer-Haus.	

wie	in	meinem	wohnhaus,	freuen	sich	die	Bewohner,	wenn	alle	

zimmer	hell	und	freundlich	möbliert	sind.	was	bedeutet	dieses	

Bild	aber	für		unternehmer?

ihre	zimmer	heißen	nicht	Schlafzimmer	oder	wohnzimmer,	sondern	

markt	–	Struktur	–	Finanzen	–	Produkte	–	ziele	–	Arbeit	–	Prozes-

se	–	Standort/ressourcen	–	know-how	und	sollten	jedes	für	sich	

„aufgeräumt“	sein.	

Andreas-Hermes-Akademie, Bonn-Röttgen

Wandel-Sucker
Schreibmaschinentext
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Beispiele für Fragen, die Unternehmer sich darum stellen 

sollten:

 - Produkte

Produziere	ich	die	richtigen	Produkte,	die	der	markt	fordert?	in	

guter,	gleich	bleibender	Qualität,	in	ausreichender	menge?	wo	kann	

ich	wachsen,	biete	ich	vielleicht	noch	urlaub	auf	dem	Bauernhof	

an?	Habe	ich	die	kompetenz,	diesen	Betriebszweig	aufzubauen?

- Finanzen 

erwirtschafte	ich	genügend	gewinn,	um	meinen	Betrieb	weiter-

entwickeln	zu	können	und	meine	Familie	zu	ernähren?	wenn	nicht,	

was	kann	ich	daran	ändern?	welche	kennzahlen	benötige	ich,	um	

den	erfolg	in	finanziellen	Fragen	messen	zu	können?

Alle	zimmer	sind	eng	miteinander	verzahnt	und	weisen	eine	gegen-

seitige	wechselwirkung	auf,	keines	sollte	dunkel	und	unmöbliert	

bleiben.

zusammenfassend	betrachtet	hängt	der	unternehmenserfolg	ganz	

eng	mit	der	Persönlichkeit	des	unternehmers/	der	unternehmerin	

zusammen.	Die	eigenen	Stärken	und	Schwächen	kennen,	die	

Stärken	stärken	und	für	die	Schwächen	eine	Lösung	zu	finden,	ist	

die	Aufgabe	in	der	entwicklung	der	unternehmerpersönlichkeit.	

Fachlich	sind	die	heutigen	jungen	unternehmer	überwiegend	

bestens	ausgebildet.	Die	große	Herausforderung	auf	den	landwirt-

schaftlichen	Familienbetrieben	stellt	eher	die	zwischenmenschliche	

ebene	dar.	Die	teilnehmer	fühlten	sich	dabei	vor	allem	von	der	

zusammenarbeit	zwischen	den	generationen	und	in	ihren	Bezie-

hungen	herausgefordert.	Herausgearbeitet	wurde	auch,	dass	die	

Verantwortung	für	entscheidungen	immer	beim	unternehmer	liegt,	

Schuldzuweisungen	darf	es	nicht	geben,	nur	klare	zielangaben	

und	konkrete	Handlungsanweisungen.	Alle	waren	sich	einig,	dass	

Herausforderungen	lösungsorientiert	begegnet	werden	sollte.	wer	

dann	noch	sein	ziel	kennt,	geht	automatisch	den	richtigeren	weg.	

mit	dieser	orientierung	versehen,	konnten	die	angehenden	exis-

tenzgründer	an	die	umsetzung	gehen.

Tipp:

Die bus-Unternehmertrainings bieten die Möglichkeit, 

mit anderen Betriebsleiterinnen/ Betriebsleitern 

die verschiedenen Erfahrungen auszutauschen, Ziele 

festzulegen und auf die eigene Unternehmensvision 

hin zu arbeiten.
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Der BuSineSSpLan

Der	Businessplan,	auch	geschäftskonzept	genannt,	ist	eine	wichtige	

Planungsunterlage	für	jeden	existenzgründer	oder	käufer	eines	

bestehenden	Betriebes.

Wesentlicher Inhalt ist:	

eine	aussagekräftige	Beschreibung	des	geplanten	Vorhabens,	

Aussagen	zur	geplanten	rechtsform,	eine	gründliche	Analyse	des	

marktes	und	der	marktentwicklung,	ein	schlüssiges	Vermarktungs-

konzept	inkl.	der	dahinterstehenden	marketingvariablen	(Preis,	

Produkt,	kommunikation	und	Vertrieb).

Je	nach	Vorhaben	sollten	ergänzend	Aussagen	zum	erforderlichen	

Personal	und	zur	einrichtung	und	zum	Standort	(Beispiel	Hofladen	

oder	Hofcafé)	gemacht	werden.	

in	einem	zweiten	teil		wird	das	ganze	mit	zahlen	unterfüttert.		

Ausgehend	von	den	geplanten	investitionen	(oder	dem	kaufpreis	

für	den	Betrieb	als	ganzes)	und	weiterem	kapitalbedarf	für	die	

gründung	(z.B.	Anwalts-,	Beratungs-,	Anmeldekosten)	und	als	

reserve,	bis	die	ersten	einnahmen	fließen.	im	ergebnis	der		

überlegungen	weiß	man,	wie	viel	geld	benötigt	wird	und	kennt	

dann	auch	die	Höhe	des	erforderlichen	kredites.

Die	wichtigste	Planungstabelle	ist	die	rentabilitätsvorschau	

(auch	gewinn-	und	Verlust-rechnung	genannt.)	Hier	werden	die	

erwarteten	umsätze	den	kosten	gegenübergestellt	und	als	ergebnis	

zeigt	sich	der	geplante	gewinn	oder	Verlust.	Diese	Berechnung	ist	

mindestens	für	drei	Jahre,	bei	höherem	Finanzbedarf	aber	auch	für	

fünf	oder	zehn	Jahre	zu	erstellen.	

eine	weitere	Berechnung,	die	für	ruhigen	Schlaf	sorgen	kann,	

aber	auch	von	den	kreditgebern	erwartet	wird,	ist	die	so	genannte	

Liquiditätsplanung.	Hierbei	geht	es	um	eine	vorausschauende	

übersicht	über	die	geldzu-	und	-abflüsse.	im	kern	geht	es	darum,	

sicherzustellen,	dass	der	Betrieb	jederzeit	seinen	fälligen	zahlungs-

verpflichtungen	nachkommen	kann.	

Bei	einer	geplanten	Betriebsübernahme	sollten	die	folgenden	As-

pekte	zusätzlich	betrachtet	werden:	ist	der	Betrieb	zukunftsfähig?	

ist	der	geforderte	kaufpreis	bzw.	die	Pachthöhe	gerechtfertigt?		

wie	viel	zusätzliche	investitionen	sind	erforderlich	(wegen	des	

häufig	vorzufindenden	„investitionsstaus“	oder	aus	konzeptionellen	

gründen)?	

Auf	der	grundlage	dieser	Beschreibungen	und	Berechnungen	kann	

dann	abschließend	eine	Auseinandersetzung	mit	den	chancen	und	

risiken	des	Vorhabens	vorgenommen	werden.

Je	nach	Adressatenkreis	ist	ein	Businessplan	etwa	20	Seiten	

zzgl.	Anhang	stark.	

einen	guten	Businessplan	zu	schreiben,	ist	viel	Arbeit,	deshalb	

stellt	sich	die	berechtigte	Frage	nach	dem	nutzen	eines	solchen	

Christa  Janßen, shift Betriebsberatung
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Planes.	All	diejenigen,	die	einen	kredit	oder	Fördermittel	benöti-

gen,	haben	keine	wahl:	ein	Businessplan	ist	eine	grundvoraus-	

setzung	für	die	Beantragung.	es	gibt	aber	noch	weitere	überzeu-

gende	gründe	für	das	Schreiben	eines	Businessplanes.	ich	halte	ihn	

für	ein	sehr	geeignetes	instrument,	um	ein	Vorhaben	strukturiert	

zu	durchdenken.	es	wird	klarer,	worauf	man	sich	einlässt,	welche	

chancen	und	risiken	bestehen.	Am	ende	hat	man	eine	entschei-

dungsgrundlage,	die	auch	zu	einem	„nein,	ich	mach	es	doch	nicht	

oder	zumindest	nicht	so“	stehen	kann.	Darüber	hinaus	konnte	ich	

oft	beobachten,	dass	das	Schreiben	eines	geschäftskonzeptes	für	

nicht-Betriebswirte	wie	ein	BwL-crash-kurs	ist.	

„Das	erste	mal	ist	am	schwersten.“:	Das	gilt	auch	für	das	Schreiben	

eines	Businessplanes	(und	ich	rate	ihnen	dazu,	ihren	Businessplan	

selber	zu	schreiben).	Aber	auf	kompetente	unterstützung	sollten	

Sie	keinesfalls	verzichten.

insbesondere	bei	der	Analyse	und	einschätzung	des	marktes	hilft	

es,	die	Fülle	an	verfügbaren	informationen	mit	einem	experten	

(z.B.	der	kammer)	zu	besprechen.	

Auch	bei	der	erstellung	des	zahlenwerkes	ist	es	besonders	bei	der	

umsatzplanung	hilfreich,	sich	expertenrat	einzuholen.	Denn	hier	

spielen	auch	erfahrung	und	Fingerspitzengefühl	neben	solidem	

Fachwissen	eine	rolle.	Fachberater	und	ggf.	Steuerberater	wären	

hier	die	richtigen	Ansprechpartner.

Planen	Sie	ausreichend	zeit	ein,	um	ihren	Businessplan	zu	schrei-

ben.	nicht	nur	die	informationsrecherche	zum	markt	kann	recht	

aufwändig	sein.	Auch	das	zusammentragen	von	kostenangeboten	

und	Vertragskonditionen	(was	kostet	ein	Steuerberater?	welche	

Versicherungen	bieten	was?	was	kosten	werbung,	eine	website	

usw.)	kostet	zeit.	

Außerdem	ist	es	ratsam,	zwischenschritte	„einfach	mal	sacken	

zu	lassen“	und	notwendigen	entscheidungen	zeit	zum	reifen	zu	

geben.	Auch	das	gegenlesen	durch	experten	und	Berater	braucht	

seine	zeit.

Alles	in	allem	ist	es	realistisch,	mindestens	ca.	zwei	bis	drei	

monate	einzuplanen,	um	ein	konzept	zu	entwickeln.	

Umsatzplan 2. Jahr (2008/09)

Mengenplanung 1. Mon. 2. Mon. 3. Mon. 4. Mon. 5. Mon. 6. Mon. 7. Mon. 8. Mon. 9. Mon. 10. Mon. 11. Mon.

Nov 08 Dez 08 Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09

Pensionspferde 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10

Gruppenstunden 45 min. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Einzelstunden 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Longe 30 min. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Ausritt geführt 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

eigene Zucht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vermittlungsgebühr 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Umsatzplanung

Preise 

brutto

Preise 

netto 1. Mon. 2. Mon. 3. Mon. 4. Mon. 5. Mon. 6. Mon. 7. Mon. 8. Mon. 9. Mon. 10. Mon. 11. Mon.

Nov 08 Dez 08 Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09

Pensionspferde 280 ! 262 ! 1.570 ! 1.570 ! 1.570 ! 1.570 ! 1.570 ! 2.093 ! 2.093 ! 2.093 ! 2.093 ! 2.617 ! 2.617 !

Gruppenstunden 45 min. 12 ! 10 ! 454 ! 454 ! 454 ! 454 ! 454 ! 454 ! 454 ! 454 ! 454 ! 454 ! 454 !

Einzelstunden 15 ! 13 ! 504 ! 504 ! 504 ! 504 ! 504 ! 504 ! 504 ! 504 ! 504 ! 504 ! 504 !

Longe 30 min. 13 ! 11 ! 328 ! 328 ! 328 ! 328 ! 328 ! 328 ! 328 ! 328 ! 328 ! 328 ! 328 !

Ausritt geführt 18 ! 15 ! 529 ! 529 ! 529 ! 529 ! 529 ! 529 ! 529 ! 529 ! 529 ! 529 ! 529 !

eigene Zucht 7.000 ! 6.542 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !

Vermittlungsgebühr 1.500 ! 1.261 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 2.521 ! 0 ! 0 ! 0 ! 2.521 ! 0 !

Summe (netto) 3.385 ! 3.385 ! 3.385 ! 3.385 ! 3.385 ! 6.430 ! 3.909 ! 3.909 ! 3.909 ! 6.953 ! 4.432 !

Summe (brutto) 3.840 ! 3.840 ! 3.840 ! 3.840 ! 3.840 ! 7.400 ! 4.400 ! 4.400 ! 4.400 ! 7.960 ! 4.960 !

Gesamtumsatz 2008/09 53.943 !

netto

Abbildung	2:	Beispiel	einer	umsatzplanung

Quelle:	christa	Janßen,	shift	Betriebsberatung
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BeDeutung Von netzwerken am BeiSpieL Der hofBörSe BaDen-württem-
Berg 

Allgemeine Erläuterungen zur Hofbörse 

Die	Hofbörse	ermöglicht	(in	Abstimmung	mit	der	Landwirtschafts-

verwaltung)	eine	strukturelle	weiterentwicklung	der	Landwirtschaft	

bei	optimalem	einsatz	und	größtmöglicher	Schonung	bestehender	

Betriebe.	Frei	werdende	landwirtschaftliche	Anlagen	und	Betriebe	

sollen	vorrangig	landwirtschaftlicher	Produktion	zugeführt	werden.	

ziel	der	Hofbörse	kann	auch	die	sinnvolle	nachnutzung	durch	

außerlandwirtschaftliche	nutzung	sein	(z.B.	Hobbylandwirte	etc.).

Die Zielgruppen der Hofbörse

Kleine Betriebe		

Anbieter:		 resthöfe	oder	gebäude	in	Dörfern	

nachfrager:		 Hobbylandwirte,	interessenten	für	wohnen		 	

	 	 auf	dem	Lande,	gastronomieprojekte,	

	 	 Sozialprojekte

Mittlere Betriebe	

Anbieter:		 existenzschwache	Betriebe,	veraltete	

	 	 Betriebe	

nachfrager:		 neueinsteiger,	zupacht-	und	zukaufswillige		 	

	 	 Betriebe,	nebenerwerbslandwirte,	interes-

	 	 senten	mit	Sekundärproduktion,	Sozialprojekte

Existenzfähige Betriebe	 	

Anbieter:		 Betriebe	mit	nachfolgeproblemen	etc.

nachfrager:		 existenzgründer,	kooperationspartner,		 	

	 	 Hofnachfolger,	kommunen,	„Stadtvertriebene“

Allgemeiner Informationszugang 

Angebote	in	der	Hofbörse	erfolgen	über:		

	 -	zentralbüro	und	Außenstellen

	 -	Homepage	www.Landsiedlung.de	

Die	informationen	beinhalten	keine	Anbieter-	und	nachfrager-

koordinaten.	

	 -	objektanfragen	zu	80%	über	Homepage

	 -	detaillierte	informationen,	objekte	mit	Adresse	

	 (genaue	Lage	reduziert	auf	kunden	mit	vertraglicher	Bindung)

	 -	Anbieter,	die	ihre	Betriebe	veräußern	oder	verpachten	wollen,		

	 erhalten	eine	kostenlose	informationsberatung

Ursache einer nichtfamiliären Hofübergabe

Keine Nachfolger!

	 -	außerlandwirtschaftliche	Berufswahl	der	nachkommen

	 -	kinderlosigkeit

	 -	Streitigkeiten	der	generationen

	 -	Perspektivlosigkeit	der	nachkommen	(hoher	investitionsbe-	

	 darf/geringe	Flächenausstattung)

Übergabeformen

	 -	Verpachtung	(teilpacht/	gesamtverpachtung)

	 -	rentenbasis

	 -	ratenkauf

	 -	teilkauf

	 -	kompletter	Hofkauf

	 -	kauf	von	resthöfen	mit	zupacht	Flächen

Praktische Abläufe einer Vermittlung  

bei Hofnachfrager:

	 -	kontaktaufnahme	(wichtige	Phase!)

	 -	Datenaufnahme	und	erfassung	regionaler,	finanzieller	und		

	 produktionstechnischer	Vorstellungen

	 -	Abgleich	von	Angeboten	und	nachfragewünschen

	 -	Abstimmung	mit	dem	Anbieter	über	kundenbesuch

	 -	Betreuung	von	Anbieter	und	nachfrager	bei	Betriebsbesuchen

bei Hofanbieter:	

	 -	Vorgespräche	mit	kunden	(informationsaustausch)	 			

	 -	Datenerfassung	mit	Fotodokumentation	und	detaillierten		

	 informationen

	 -	gebäude-	und	Flächenbewertung

	 -	werteinschätzung,	information	über	Vermittlungschancen

	 -	Ausarbeitung	der	Außendarstellung	(exposés,	website)

	 -	koordination	und	Abstimmung	mit	nachfragen

	

Der	zeitraum	für	das	Aufnahmeverfahren	und	den	Abschluss	des	

Verfahrens	variiert	zwischen	14	tagen	und	einem	monat.	

Rolf Hoffner, LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH
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Das Service Paket der Hofbörse 

Anbieter: 	

	 -	kompetente	Beratung	von	Abwägungsprozess	bis	übergabe		

	 -	fachlich	fundierte	Aufnahme	und	marktorientierte	Bewertung	

	 -	einschätzung	von	Verwertungs-	und	nutzungspotenzialen

	 -	Formulierung	klarer	Vermarktungswege	und	-strategien		

	 -	erstellung	angepasster	exposés

	 -	Suche	und	Betreuung	von	kaufinteressenten

	 -	information	und	Analyse	von	kaufangeboten	

	 -	Vorlage	von	grundinformationen	für	die	Betreuung	bei	Be-	

	 hörden	und	notarielle	Beurkundung

Nachfrager:	 	

	 -	kundenorientierte	Auswahl	von	objekten

	 -	Bewerten	von	objekten

	 -	informieren	und	Beraten	über	Finanzierungsmöglichkeiten	

	 und	-modelle	

	 -	erste	Beratung	über	Fördermaßnahmen

	 -	Betreuen	von	Betriebsentwicklungsplänen	zur	risikomini-

	 mierung	und	als	Beurteilungsgrundlage	für	Banken	

	 -	unterstützen	beim	Abstimmungsprozess	mit	Behörden	

	 -	gesamte	Prozessbegleitung	bis	hin	zur	notariellen	

	 Beurkundung

Vernetzungen der Hofbörse

In-house:	

Bodenfonds;	investitionsberatung,	einzelbetriebliche	Förderung;	

grundstücksmanagement;	Flurneuordnung	(Landnutzung	und	

Agrarstrukturverbesserung);	gemeindeentwicklung

 -	chancen	einer	internen	Vernetzung:	

	 Ausstattung	von	kleinen	Betrieben	mit	zusätzlichen	Flächen		

	 im	rahmen	der	Agrarstrukturverbesserung;	Aufkauf	von	Flächen		

	 bei	der	Veräußerung		insbesondere	von	resthöfen;	zuführung		

	 von	Flächen	an	erworbene	Höfe	nach	Ausübung	Vorkaufsrecht		

	 und	grundstücksverkehrsgesetz	

	 -	chancen	der	Vernetzung	mit	der	hauseigenen	Flächenbörse:		

	 zusätzliche	Ausstattung	von	flächenschwachen	Betrieben	ins-	

	 besondere	kleinere	Betriebe;	getrennte	Veräußerung	von		

	 Flächen	bei	auslaufenden	Höfen

	 -	Vorteile	einer	internen	investitionsberatung:	

	 Prüfung	Förderfähigkeit;	Basis	für	entscheidungsfindung	und		

	 Planung	einer	investition;	Vorab-information	der	Banken	und		

	 ggf.	Beschleunigung	kreditierung	mit	besserem	rating

	 mit	modifikation	des	inko	kann	Planungsgrundlage	(forecast)	für		

	 Bewirtschaftung	geschaffen	werden.		

Vernetzung mit externen Experten:

gebäude-	und	Flächenbewertung;	detaillierte	investitionsrechnung	

und	risikokalkulation;	bauliche	Bewertung	und	Vermittlung	von	

Architekten;	Vermittlung	externer	steuerlicher	Fachkompetenz;	

soziale	Beratung	(Bauernverband	„Familie	und	Betrieb“)

Abbildung	3:	Beispiel	externe	Vernetzung	

Hofbörse	bei	anstehender	insolvenz	eines	

landwirtschaftlichen	Betriebes

Quelle:	Hofbörse	LBBw	immobilien			

BLHV:	Badischer	Landwirtschaftlicher	

Hauptverband	
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Beratung aLS wichtige zukunftSinVeStition 

Die	nutzung	einer	qualifizierten	Beratung	stellt,	nicht	nur	im	

rahmen	einer	existenzgründung,	eine	wichtige,	oftmals	exis-

tenzielle	zukunftsinvestition	dar.	Allerdings	ist	die	Bandbreite	

dessen,	was	an	Aktivitäten	im	Alltag	als	„Beratung“	bezeichnet	

wird,	sehr	groß,	die	damit	verbundenen	Vorstellungen	und	

erwartungen	sehr	vielfältig.	mit	einer	Beratung	können	kosten	

entstehen,	die	von	null	bis	zu	einigen	tausend	euro	pro	tag	

reichen	und	dies	verbunden	mit	einem	risiko,	dass	sowohl	der	

Verlauf	der	Beratung	als	auch	die	möglichen	ergebnisse	even-

tuell	nicht	zufriedenstellend	sind	und	damit	der	nutzen	dieser	

Beratung	in	Frage	gestellt	wird.

um	jeweils	klären	zu	können,	was	gute	Beratung	ist,	was	diese	

kosten	darf	(oder	muss)	und	wann	Beratung	hilfreich	sein	kann,	

sind	von	den	nachfragern	nach	Beratung	im	Vorfeld	einige	Fragen	

zu	klären.	wenn	bereits	(positive)	Beratungserfahrungen	vorliegen,	

kann	dies	gegebenenfalls	selbstständig	erfolgen,	ansonsten	erfolgt	

diese	klärung	zu	Beginn	einer	guten	Beratung.

Der	wunsch	nach	Beratung	wird	ausgelöst	durch	einen	Bedarf	

an	informationen,	durch	orientierungsschwierigkeiten	in	einer	

neuen	bzw.	komplexen	umwelt,	aber	auch	durch	das	entstehen	von	

unsicherheiten	oder	risiko.	Die	reaktionen	von	entscheidern	auf	

das	eintreten	derartiger	Situationen	sind	jedoch	sehr	vielfältig.	

Beeinflusst	von	zum	Beispiel	Vorkenntnissen,	erfahrungen,	vor-

liegendem	Problemtypen,	dem	Selbstverständnis,	rollenerwartun-

gen,	dem	individuellen	Problemlöseverhalten	und	anderem	mehr,	

entstehen	sehr	unterschiedliche	menschliche	Verhaltensweisen,	

um	eine	Situation	zu	bewältigen,	ein	Problem	zu	bearbeiten	oder	

eine	entscheidung	herbeizuführen.	Diese	Vorgänge	beeinflussen	

meist	unbewusst	ein	gespräch	zwischen	Beratern	und	klienten,	

daher	sollten	vor	bzw.	spätestens	zu	Beginn	eines	gespräches	diese	

Aspekte	behandelt	werden,	um	unzufriedenheit	vermeiden		

zu	können.

welche	Problematik	liegt	vor	–	ist	klar,	welche	ziele	es	zu	erreichen	

gilt,	ist	die	Ausgangssituation	bekannt,	oder	gilt	es	zu	bearbeiten,	

wie	in	einer	bekannten	Situation	ein	gewünschtes	ziel	optimal	

erreicht	werden	kann?	ist	sich	der	klient	seiner	Situation	bewusst,	

kann	er	diese	für	andere	nachvollziehbar	formulieren	und	kennt	

er	seine	persönlichen	Stärken	und	Schwächen?	wie	sind	seine	

erfahrungen	und	wie	ist	seine	erwartungshaltung	bezüglich	Berater	

Prof. Dr. Harald Grygo, Fachhochschule Osnabrück
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und	Beratungsprozess?	Bei	klärung	der	gesprächssituation	und	der	

Beratungselemente	muss	sich	der	Berater	den	klienten	anpas-

sen	und	nicht	umgekehrt.	Je	besser	die	klienten	erkennen	und	

verstehen,	was	im	rahmen	einer	Beratung	abläuft,	desto	besser	

verstehen	sie	ihre	eigene	Situation	und	können	in	Folge	ihre	ziele	

selbstständig	und	selbstverantwortlich	erreichen.

generell	gilt:	in	einer	Beratungssituation	treffen	(mindestens)	zwei	

prinzipiell	gleichwertige	menschen	aufeinander,	mit	dem	ziel,	die	

beim	klienten	vorliegenden	Fragen	und	Probleme	gemeinsam	so	zu	

bearbeiten,	dass	die	Situation	durch	den	klienten	dauerhaft	und	

zufriedenstellend	selbstständig	gelöst	werden	kann.	

gute	Beratung	qualifiziert	die	klienten,	sie	kann	„Hilfe	zur	Selbst-

hilfe“	sein,	aber	zunehmend	wird	Beratung	auch	im	Sinne	von	

ressourcenerweiterung	oder	outsourcing	in	Anspruch	genommen.	

Dabei	kann	das	erscheinungsbild	und	die	Funktion	der	„Beratung“	

von	quasi	gutachterlicher	tätigkeit,	bei	der	bestimmte	Sachver-

halte	festgestellt	werden,	mit	allen	zwischenstufen	bis	hin	zum	

coach	reichen,	bei	dem	der	unternehmer	als	mensch	mit	seinem	

Handeln	im	mittelpunkt	steht.

Als	Quellen	für	informationen	und	Beratung	stehen	im	Bereich	

Landwirtschaft	den	interessenten	sehr	viele	kostenpflichtige,	aber	

auch	sehr	kostengünstige	bis	kostenfreie	möglichkeiten	zur	Verfü-

gung.	neben	den	klassikern	wie	zum	Beispiel	Landwirtschaftskam-

mern,	ämtern	oder	Beratungsringen	stehen	auch	der	Handel,	die	

industrie	oder	Bildungseinrichtungen	oder	Forschungsinstitute	als	

Ansprechpartner	zur	Verfügung.

unabhängig	von	den	vorliegenden	Fragestellungen,	Problemtypen	

oder	zielen	gibt	es	für	Beratungsgespräche	einen	sachlogischen	

Ablauf,	der	beachtet	werden	und	erkennbar	sein	sollte.	oftmals,	

und	nicht	nur	im	Verkauf,	wird	zu	schnell	über	mögliche	Lösun-

gen,	deren	Vorteile	und	realisierung	diskutiert,	ohne	zuvor	die	

Ausgangsituation,	die	rahmenbedingungen,	die	Problematik	und	

die	ziele	besprochen	und	geklärt	zu	haben.

Der	klient	muss	die	bei	ihm	vorliegenden	Probleme	erkannt	und	

verstanden	haben,	er	muss	die	ursachen	kennen	und	verstehen,	

sich	seiner	ziele	bewusst	sein,	den	oder	die	wege	zur	erreichung	

seiner	ziele	jeweils	mit	Vor-	und	nachteilen	sowie	chancen	und	

risiken	kennen,	damit	er	bzw.	sie	sich	selbstverantwortlich	für	

die	persönlich	optimale	Lösung	entscheiden	kann	und	mit	dieser	

Lösung	auch	zufrieden	ist.	Falls	erforderlich,	ist	Beratung	gerade	

für	die	klärung	dieser	Sachverhalte	essentiell.

zur	Beurteilung	des	nutzens	von	Beratung	wird	oftmals	gesagt,	

dass	die	Beratung	mehr	„bringen“	muss	als	sie	kostet.	Dies	mag	

bei	einigen	wenigen	Sachverhalten	wie	z.B.	einer	investitions-

rechnung	oder	Futteroptimierung	möglich	sein,	wenn	aber	gute	

Beratung	z.B.	vor	einer	Fehlentscheidung	bewahrt,	zielklarheit	

herbeiführen	hilft	oder	bei	der	Beschaffung	qualifizierter	infor-

mationen	und	der	erarbeitung	von	Alternativen	unterstützt,	führt	

diese	Aussage	nicht	weiter.

Hier	hilft	der	Ansatz	des	„make	or	buy“,	d.h.	entscheiden	zwischen	

„selbst	machen“	oder	„zukaufen“.	theoretisch	könnte	sich	jeder	

klient	die	informationen	seiner	potentiellen	Berater	selbst	be-

schaffen,	wenn	er	sich	entsprechend	qualifiziert	und	informiert.		

Diese	zeit	und	möglichkeiten	bestehen	aber	häufig	nicht	und	

insofern	kann	abgewogen	werden,	was	selbst	als	Vorbereitung	oder	

zur	umsetzung	getan	werden	kann	und	wobei	externe	unterstüt-

zung	gewünscht	oder	benötigt	wird.	Der	erforderliche	Aufwand	ist	

zu	kalkulieren	und	daraus	können	die	kosten	ermittelt	werden.	

Hierbei	sollte	sich	ein	klient	auch	die	Frage	beantworten,	was	ihm	

die	Beratung	wert	ist.

gute	Beratung	führt	zu	zufriedenheit.	Damit	diese	entstehen	kann,	

sind	spätestens	im	Beratungsprozess	die	erwartungen	und	Beurtei-

lungskriterien	transparent	zu	machen.	zufriedenheit	kann	verein-

facht	als	Quotient	aus	Bewertung/erwartungen	formuliert	werden.	

ist	die	Bewertung	einer	Situation	oder	eines	ergebnisses	höher	als	

die	erwartungen,	besteht	zufriedenheit;	ist	die	Bewertung	geringer	

als	die	erwartungen,	besteht	unzufriedenheit.	Dies	kann	und	muss	

der	klient	beeinflussen.

es	gibt	vielfältige	möglichkeiten,	wie	ein	klient	seinen	nutzen	

von	Beratung	erhöhen	kann.	wesentlich	ist	auf	alle	Fälle,	dass	

die	Beratung	nicht	„konsumiert“	wird,	sondern	dass	sich	die	

klienten	aktiv	einbringen	und	ihre	Beratung	gestalten.

Hofnachfolge und Existenzgründung in der Landwirtschaft  –  Weiterführende Hinweise

weiterführenDe hinweiSe

Publikationen:

•	 Hiller,	g.,	Horn,	w.	(2007):	„Verpachtung	und	übergabe	landwirtschaftlicher	Betriebe“

•	 Landwirtschaftskammer	niedersachsen	(2010):	„gesetzliche	Vorgaben	bei	der	gründung	eines	landwirtschaftlichen	Betriebes“

•	 Lohner,	J.	(2004):	„recht	für	Landwirte	in	Frage	und	Antwort“

•					 Puffer,	A.,	Jäckel,	S.	(2009):	„Die	neue	erbschaft-	und	Schenkungsteuer“

•					 von	thun,	F.	(2006):	„miteinander	reden	1	und	2“

•					 wehner,	r.,	Johansson,	e.	(2000):	„Hof-	und	Landübergabe“

•					 aid-Heft	(2009):	„Besteuerung	der	Land-	und	Forstwirtschaft“

•					 aid-Heft	(2007):	„Hofübergabe	inner-	und	außerfamiliär“

•					 aid-Heft	(2003):	„rechtsformen	landwirtschaftlicher	unternehmen“

•					 Bundesministerium	für	wirtschaft	und	technologie	(2009):	„Starthilfe	–	Der	erfolgreiche	weg	in	die	Selbständigkeit“

Im Internet:

•	 existenzgründungsportal	des	Bundeswirtschaftsministeriums:	www.existenzgruender.de

•	 Bundesweite	gründerinnen-Agentur	(bga):	www.gruenderinnenagentur.de

•	 Förderdatenbank	des	Bundes:	www.foerderdatenbank.de

•	 kfw-Startgeld	(Staatliche	Förderbank):	www.kfw-mittelstandsbank.de

•	 existenzgründerforum:	www.existenzgruenderforum.de	

•	 online-Beratung:	www.gruendungsstarter.de	

Veranstaltungen:

•	 degut	–	Deutsche	gründer-	und	unternehmertage:	www.degut.de	(jährlich)
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anSprechpartnerinnen unD anSprechpartner

Johannes	trittel

Hanse	Agro	unternehmensberatung	gmbH

Lange	Laube	7,	30159	Hannover

Dr.	wulf-Dietmar	Storm

Deutsche	kreditbank	Ag

Bereich	Firmenkunden,	Fachbereich	Landwirtschaft	und	ernährung

taubenstraße	7–9,	10117	Berlin

rechtsanwalt	Simon	Jäckel	

Deutscher	Bauernverband	e.V.

Steuerpolitik	/	Steuerrecht,	Justiziar

claire-waldoff-Straße	7,	10117	Berlin

Angestellte	des	Deutschen	Bauernverbandes	dürfen	keine	individuelle	rechts-	oder	

Steuerberatung	durchführen.	Bauernverbandsmitglieder	mit	diesbezüglichen	Anfragen	

können	sich	aber	an	die	für	sie	zuständige	geschäftsstelle	des	jeweiligen	Landes-

bauernverbandes	wenden.

Dr.	Henning	Brand-Saßen

Landwirtschaftliche	rentenbank

Agribusiness

Hochstraße	2,	60313	Frankfurt

Angelika	Haaf	

Landwirtschaftliche	Familienberatung	würzburg

katholische	Landvolkbewegung	Diözese	würzburg	

ottostraße	1,	97070	würzburg

Bernhard	gründken

Landwirtschaftskammer	nordrhein-westfalen

unternehmens-	und	Arbeitnehmerberatung	

nevinghoff	40,	48147	münster

rechtsanwalt	Dr.	Bernd	v.	garmissen

Friedländer	weg	7,	37085	göttingen/	northeim

ralf	keller

trainer	der	Andreas	Hermes	Akademie	(AHA)

in	der	wehrhecke	1,	53125	Bonn

christa	Janßen

shift	Betriebsberatung

Platanenstraße	70,	15366	Hoppegarten	ot	Hönow

rolf	Hoffner

LBBw	immobilien	Landsiedlung	gmbH	Flächenmanagement/	

grundstücksentwicklung	-Hofbörse-

olgastraße	86,	70180	Stuttgart

Prof.	Dr.	Harald	grygo

Fachhochschule	osnabrück

Am	krümpel	31,	49090	osnabrück

arBeitShiLfen 

Je öfter Sie mit „ja“ antworten, desto eher erfüllen Sie die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Existenzgründung.

	Ja	 nein

	 	 können	Sie	sicher	sein,	dass	Sie	nicht	aus	der	not	heraus	gründen,	sondern,	weil	Sie	davon	überzeugt	sind,	

	 	 dass	die	berufliche	Selbständigkeit	das	richtige	für	Sie	ist?

	 	 welche	ziele	wollen	Sie	mit	ihrer	beruflichen	Selbständigkeit	erreichen?	Sind	diese	ziele	realistisch?	

	 	 Haben	Sie	ihre	geschäftsidee	gut	durchdacht	und	sind	Sie	von	ihren	erfolgsaussichten	überzeugt?

	 	 Haben	Sie	mit	ihrer	Familie	besprochen,	was	sich	für	Sie	durch	ihre	Selbständigkeit	ändern	wird?

	 	 Bewahren	Sie	einen	kühlen	kopf,	auch	wenn	es	hektisch	zugeht?

	 	 Setzen	Sie	ihre	selbst	gesteckten	ziele	auch	um?

	 	 kennen	Sie	ihre	persönlichen	grenzen	und	ihre	Leistungsfähigkeit?

	 	 Sind	Sie	in	der	Lage,	das	Für	und	wider	von	risiken	einzuschätzen	und	auf	dieser	grundlage	zu	entscheiden?

	 	 Verfügen	Sie	über	persönliche	kontakte,	die	Sie	auch	für	ihre	berufliche	Selbständigkeit	nutzen	können?

	 	 können	Sie	ruhig	schlafen,	auch	wenn	Sie	kein	festes	einkommen	haben?

	 	 Sind	Sie	bereit,	auch	wenn	es	nicht	zu	den	angenehmen	Aufgaben	gehört,	sich	über	Finanzierungs-

	 	 möglichkeiten	zu	informieren?

	 	 Verfügen	Sie	über	nachweisbare	Qualifikationen,	um	andere	davon	zu	überzeugen,	dass	Sie	ein	

	 	 „meister	ihres	Fachs“	sind?

	 	 Sorgen	Sie	dafür,	dass	Sie	fachlich	immer	auf	dem	neuesten	Stand	sind?

	 	 Verfügen	Sie	über	kaufmännisches	oder	betriebswirtschaftliches	know-how?

	 	 wissen	Sie,	wo	Sie	sich	informationen	und	rat	holen	können?

©	Bundesministerium	für	wirtschaft	und	technologie,	„Starthilfe	–	Der	erfolgreiche	weg	in	die	Selbständigkeit“	(Auszug)

Bund der Deutschen Landjugend (BDL):

Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin

Tel.: 030/31 904-253

Fax: 030/31 904-206

info@landjugend.de

Die Broschüre ist kostenlos über den BDL zu beziehen.

Checkliste: Sind Sie ein Unternehmertyp?
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